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Kreis Viersen 
 

957/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 25.10.2023 
Aktenzeichen 03260546030/grä  

gegen 
 

Herrn 
Hubertus Gerardus Franciscus Haas 

Aan de Schacht 10 
NL-6372 MP LANDGRAAF 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 25.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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958/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 27.10.2023 
Aktenzeichen 03241191779/lit  

gegen 
 

Herrn 
Raoul Peter Anna Vos 

Palmbrugweg 19 
NL-6101 AH ECHT 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 27.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Schäferdiek 
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959/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 27.10.2023 
Aktenzeichen 03241191787/lit  

gegen 
 

Herrn 
van denRoger Lambert Henriette Kroonenberg 

Kapelaan Sourenstraat 4 
NL-6071 TZ SWALMEN 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 27.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Schäferdiek 
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960/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 27.10.2023 
Aktenzeichen 03241191795/lit  

gegen 
 

Herrn 
Robert Wolos 

Wziachowo Male 5 
PL-56-300 MILICZ 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 27.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Schäferdiek 
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961/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 14.09.2023 
Aktenzeichen 03260537112/grä  

gegen 
 

Herrn 
Mahdi Moradi 
Kerkplein 18 D 

B-3920 LOMMEL 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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962/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.11.2023 
Aktenzeichen 03280518041/grä  

gegen 
 

Herrn 
Marek Kupniewski 

Gorna 7 
PL-13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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963/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.11.2023 
Aktenzeichen 03280518050/grä  

gegen 
 

Herrn 
Zohaib Hussain 
Marktweg 307 

NL-2525 JJ S-GRAVENHAGE 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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964/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.11.2023 
Aktenzeichen 03280518084/grä  

gegen 
 

Herrn 
Baktybek Toktopob 

40 Str. 1d. 4p. ir 44 Str. 1d. 3p. 
LT-01100 VILNIUS 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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965/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.11.2023 
Aktenzeichen 03280518114/grä  

gegen 
 

Frau 
Raluca Daniela Adam 

Jud. SB Sat. Dogarca Nr. 188 
RO-500035 SIBIU 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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966/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.11.2023 
Aktenzeichen 03280518017/grä  

gegen 
 

Herrn 
Joan Irene van Wijk 
Korenbloemstaat 32 

NL-4221 LA HOOGBLOKLAND 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 

 
  



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 15 

967/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 06.11.2023 
Aktenzeichen 03241197815/sie  

gegen 
 

Herrn 
Marek Felicjan Zawieja 

Martinstraße 38 
47805 Krefeld 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 06.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Sieben 
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968/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 07.11.2023 
Aktenzeichen 03280518750/lit  

gegen 
 

Frau 
Anna Garwolinska 
Slievenstraat 16 

NL-5711 PK SOMEREN 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 07.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Schäferdiek 
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969/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 07.11.2023 
Aktenzeichen 03280518769/lit  

gegen 
 

Herrn 
Sorin-Marius Spoiala 

Str.Magurei nr. 4 bl.1-2 sc. a et. 3 ap 14 
RO-720066 JUD. SV MUN. SUCEAVA 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 07.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Schäferdiek 
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970/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 07.11.2023 
Aktenzeichen 03260542655/po  

gegen 
 

Herrn 
Lukasz Tadeusz Ziolkowski 

Steenwijklaan 314 
NL-2541 RT DEN HAAG 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 07.11.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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971/2023 Öffentliche Zustellung einer Entziehungsverfügung 

 
Gegen Christopher Schauk, letzte bekannte Anschrift: Rue de Sees 7, 47918 Tönisvorst, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 31.10.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Je,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 31.10.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Jendrsczok 
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972/2023 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Gerardus Tiemissen, letzte bekannte Anschrift: Stationsweg 3, 5441 AG Oeffelt NL, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 04.09.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-204/23/NL/E. 04.09.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 27.10.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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973/2023 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung/Verwarnung 

 
Gegen Daniel Ivanov, letzte bekannte Anschrift: Jan Steenstraat 15, 6415 HV Heerlen NL, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 31.08.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-186/23/NL,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0127. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 26.10.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Beckers 
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974/2023 Öffentliche Zustellung einer Verfügung über die Aberkennung des 

Rechts, von der lettischen Fahrerlaubnis im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

Gebrauch zu machen 

 
Gegen Artjoms Dronovs, letzte bekannte Anschrift: Fongern 1, 41334 Nettetal, jetziger Aufent-
haltsort unbekannt, ist am 05.06.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Wi,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 26.10.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Winofsky 

 
  



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 23 

975/2023 Öffentliche Zustellung einer Anhörung zur beabsichtigten Aberkennung 

des Rechts, von der polnischen Fahrerlaubnis im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland Gebrauch zu machen 

 
Gegen Pawel Jan Chocholek, letzte bekannte Anschrift: Ul.Rynek 18, PL-38200 Jaslo, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 02.11.2023 eine  

Anhörung des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 -42/Wi,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Winofsky 
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976/2023 Bekanntmachung gemäß § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 8 Satz 2 

und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes über die Erteilung des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 29.09.2023 für das Vorhaben der 

Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG, Kirchstraße 12, 50389 Wesseling, zur 

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal Ungerath (WEA2) 

 
Der Landrat des Kreises Viersen erteilte am 29.09.2023 der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. 
KG mit Sitz in 50389 Wesseling, Kirchstraße 12, in einem vereinfachten Verfahren ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung eine Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Er-
richtung und den Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal.  
 
Auf Antrag der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG vom 02.10.2023 wird dieser Genehmi-
gungsbescheid gem. § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich bekannt gegeben.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist mit folgendem verfügenden Teil ergangen: 
 

I. 
Tenor 

 
Die beantragte Genehmigung, eine Windkraftanlage (WKA) vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit einer 
Nabenhöhe von 160 Metern, einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern und einer Gesamthöhe 
von 229,13 Metern sowie einer Nennleistung von 4.200 kW auf dem Grundstück in Schwalmtal, Ge-
markung Waldniel, Flure 67, Flurstück 207 zu errichten und zu betreiben, wird erteilt. 
 
Die durch das Verfahren entstandenen Kosten (Gebühren und Auslagen) werden dem Antragsteller 
auferlegt. Die Kostenfestsetzung erfolgt durch einen gesonderten Bescheid. 
 
Die Genehmigung ergeht nach den §§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in 
Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). 
 
Eingeschlossene Entscheidungen: 
 
Gem. § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung alle für das Vorhaben erforderlichen anlagenbezo-
genen Zulassungen ein.  
 

II. 
Umfang der Genehmigung 

 
Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage mit fol-
genden Daten:  
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Einschließlich der für die Errichtung der Anlagen erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflä-
chen. 
 
Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der von der Genehmigung erfassten Anlagen und Betriebsweise 
aus den in Anlage 1 zu diesem Bescheid aufgeführten Unterlagen. 
 
Erschließungsmaßnahmen außerhalb der Anlagengrundstücke einschließlich der Herrichtung des Zu-
fahrtsbereiches sowie die Netzanbindung werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 1 aufgeführten Antragsunterlagen erteilt, 
sofern sich nicht durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Bedingungen, Befristung und Auflagen sowie mit Hinweisen 
zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutzrecht, Gewässerschutz, Bodenschutzrecht, Abfallrecht, 
Landschafts- und Naturschutzrecht, Geologierecht, Arbeitsschutzrecht und Luftfahrtrecht sowie nach 
den Maßgaben des § 6 WindBG ergangen.  

 
III. 

 
Eine Ausfertigung des vollständigen Genehmigungsbescheids mit seiner Begründung liegt nach dieser 
Bekanntmachung zwei Wochen in der Zeit vom 10.11.2023 bis einschließlich 24.11.2023 in folgenden 
Verwaltungsstellen zur Einsichtnahme aus: 
 
Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3 in 41747 Viersen, Amt für Umweltschutz, Raum 2236,  
 
Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Gemeindeverwaltung Schwalmtal, Rathaus Waldniel, Markt 20 in 41366 Schwalmtal, Fachbereich 
Planung, Verkehr und Umwelt, Zimmer 211 
 
Montag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen 
Verwaltungsstellen möglich. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als bekannt gegeben.  

Typ Nenn-
leis-
tung  

Naben-
höhe 

Rotordurch-
messer  

Standort in  
ERTS+32 
Rechtswert 

Standort in 
ERTS89 
Hochwert 

 [MW] [m] [m]   
Enercon  
E-138 EP3 E2   

4,2 160,0 138,25 309120,5 5675266,3 
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IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Wider-
spruch erheben. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Kreises 
Viersen eingelegt werden. Die Anschrift lautet: 
 
Kreis Viersen 
-Der Landrat- 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle des Kreises Viersen erhoben werden. Die E-
Mail-Adresse lautet: vps@kreis-viersen.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@kreis-viersen.de-mail.de. 
 
Der Widerspruch kann mit einem elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes, § 12 des eID-Karten-Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes auch durch di-
rekte Eingabe in das folgende elektronische Formular eingelegt werden: www.kreis-viersen.de/wi-
derspruch. 
 
Der Widerspruch kann auch über das besondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Vier-
sen erhoben werden: 
Kreis Viersen bzw. 
egvp_DE.Justiz.6e3b415c-d42e-471f-b902-7922e69769d0.5cd3@gmmp.krzn.de. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen zur elektronischen Einlegung erhalten Sie auf www.kreis-viersen.de/kontakt. 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
D r .  C o e n e n  
Landrat 
  

mailto:vps@kreis-viersen.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/kontakt
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977/2023 Bekanntmachung gemäß § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 8 Satz 2 

und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes über die Erteilung des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 29.09.2023 für das Vorhaben der 

Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG, Kirchstraße 12, 50389 Wesseling, zur 

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal Ungerath (WEA3) 

 
Der Landrat des Kreises Viersen erteilte am 29.09.2023 der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & 
Co. KG mit Sitz in 50389 Wesseling, Kirchstraße 12, in einem vereinfachten Verfahren ohne Öffent-
lichkeitsbeteiligung eine Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal.  
 
Auf Antrag der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG vom 02.10.2023 wird dieser Genehmi-
gungsbescheid gem. § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich bekannt gegeben.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist mit folgendem verfügenden Teil ergangen: 
 

I. 
Tenor 

 
Die beantragte Genehmigung, eine Windkraftanlage (WKA) vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit einer 
Nabenhöhe von 160 Metern, einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern und einer Gesamthöhe 
von 229,13 Metern sowie einer Nennleistung von 4.200 kW auf dem Grundstück in Schwalmtal, Ge-
markung Waldniel, Flur 85, Flurstück 36 zu errichten und zu betreiben, wird erteilt. 
 
Die durch das Verfahren entstandenen Kosten (Gebühren und Auslagen) werden dem Antragsteller 
auferlegt. Die Kostenfestsetzung erfolgt durch einen gesonderten Bescheid. 
 
Die Genehmigung ergeht nach den §§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in 
Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). 
 
Eingeschlossene Entscheidungen: 
 
Gem. § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung alle für das Vorhaben erforderlichen anlagenbezo-
genen Zulassungen ein.  
 

II. 
Umfang der Genehmigung 

 
Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage mit fol-
genden Daten:  



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 28 

 

 
Einschließlich der für die Errichtung der Anlagen erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflä-
chen. 
 
Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der von der Genehmigung erfassten Anlagen und Betriebsweise 
aus den in Anlage 1 zu diesem Bescheid aufgeführten Unterlagen. 
 
Erschließungsmaßnahmen außerhalb der Anlagengrundstücke einschließlich der Herrichtung des Zu-
fahrtsbereiches sowie die Netzanbindung werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 1 aufgeführten Antragsunterlagen erteilt, 
sofern sich nicht durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Bedingungen, Befristung und Auflagen sowie mit Hinweisen 
zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutzrecht, Gewässerschutz, Bodenschutzrecht, Abfallrecht, 
Landschafts- und Naturschutzrecht, Geologierecht, Arbeitsschutzrecht und Luftfahrtrecht sowie nach 
den Maßgaben des § 6 WindBG ergangen.  

 
III. 

 
Eine Ausfertigung des vollständigen Genehmigungsbescheids mit seiner Begründung liegt nach dieser 
Bekanntmachung zwei Wochen in der Zeit vom 10.11.2023 bis einschließlich 24.11.2023 in folgenden 
Verwaltungsstellen zur Einsichtnahme aus: 
 
Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3 in 41747 Viersen, Amt für Umweltschutz, Raum 2236,  
 
Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Gemeindeverwaltung Schwalmtal, Rathaus Waldniel, Markt 20 in 41366 Schwalmtal, Fachbereich 
Planung, Verkehr und Umwelt, Zimmer 211 
 
Montag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen 
Verwaltungsstellen möglich. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als bekannt gegeben.  

Typ Nenn-
leis-
tung  

Naben-
höhe 

Rotordurch-
messer  

Standort in  
ERTS+32 
Rechtswert 

Standort in 
ERTS89 
Hochwert 

 [MW] [m] [m]   
Enercon  
E-138 EP3 E2   

4,2 160,0 138,25 309468,2 5675268,1 
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IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Wider-
spruch erheben. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Kreises 
Viersen eingelegt werden. Die Anschrift lautet: 
 
Kreis Viersen 
-Der Landrat- 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle des Kreises Viersen erhoben werden. Die E-
Mail-Adresse lautet: vps@kreis-viersen.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@kreis-viersen.de-mail.de. 
 
Der Widerspruch kann mit einem elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes, § 12 des eID-Karten-Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes auch durch di-
rekte Eingabe in das folgende elektronische Formular eingelegt werden: www.kreis-viersen.de/wi-
derspruch. 
 
Der Widerspruch kann auch über das besondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Viersen 
erhoben werden: 
Kreis Viersen bzw.  
egvp_DE.Justiz.6e3b415c-d42e-471f-b902-7922e69769d0.5cd3@gmmp.krzn.de. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen zur elektronischen Einlegung erhalten Sie auf www.kreis-viersen.de/kontakt. 
 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
 
D r .  C o e n e n  
Landrat 
  

mailto:vps@kreis-viersen.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/kontakt
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978/2023 Bekanntmachung gemäß § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 8 Satz 2 

und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes über die Erteilung des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 29.09.2023 für das Vorhaben der 

Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG, Kirchstraße 12, 50389 Wesseling, zur 

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal Ungerath (WEA4) 

 
Der Landrat des Kreises Viersen erteilte am 29.09.2023 der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & 
Co. KG mit Sitz in 50389 Wesseling, Kirchstraße 12, in einem vereinfachten Verfahren ohne Öffent-
lichkeitsbeteiligung eine Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage in Schwalmtal.  
 
Auf Antrag der Firma Windpark Schwalmtal I GmbH & Co. KG vom 02.10.2023 wird dieser Genehmi-
gungsbescheid gem. § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich bekannt gegeben.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist mit folgendem verfügenden Teil ergangen: 
 

I. 
Tenor 

 
Die beantragte Genehmigung, eine Windkraftanlage (WKA) vom Typ Enercon E-138 EP3 E2 mit einer 
Nabenhöhe von 160 Metern, einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern und einer Gesamthöhe 
von 229,13 Metern sowie einer Nennleistung von 4.200 kW auf dem Grundstück in Schwalmtal, Ge-
markung Waldniel, Flur 85, Flurstück 67 zu errichten und zu betreiben, wird erteilt. 
 
Die durch das Verfahren entstandenen Kosten (Gebühren und Auslagen) werden dem Antragsteller 
auferlegt. Die Kostenfestsetzung erfolgt durch einen gesonderten Bescheid. 
 
Die Genehmigung ergeht nach den §§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in 
Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). 
 
Eingeschlossene Entscheidungen: 
 
Gem. § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung alle für das Vorhaben erforderlichen anlagenbezo-
genen Zulassungen ein.  
 

II. 
Umfang der Genehmigung 

 
Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage mit fol-
genden Daten:  



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 31 

 

 
Einschließlich der für die Errichtung der Anlagen erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflä-
chen. 
 
Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der von der Genehmigung erfassten Anlagen und Betriebsweise 
aus den in Anlage 1 zu diesem Bescheid aufgeführten Unterlagen. 
 
Erschließungsmaßnahmen außerhalb der Anlagengrundstücke einschließlich der Herrichtung des Zu-
fahrtsbereiches sowie die Netzanbindung werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 1 aufgeführten Antragsunterlagen erteilt, 
sofern sich nicht durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Bedingungen, Befristung und Auflagen sowie mit Hinweisen 
zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutzrecht, Gewässerschutz, Bodenschutzrecht, Abfallrecht, 
Landschafts- und Naturschutzrecht, Geologierecht, Arbeitsschutzrecht und Luftfahrtrecht sowie nach 
den Maßgaben des § 6 WindBG ergangen.  

 
III. 

 
Eine Ausfertigung des vollständigen Genehmigungsbescheids mit seiner Begründung liegt nach dieser 
Bekanntmachung zwei Wochen in der Zeit vom 10.11.2023 bis einschließlich 24.11.2023 in folgenden 
Verwaltungsstellen zur Einsichtnahme aus: 
 
Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3 in 41747 Viersen, Amt für Umweltschutz, Raum 2236,  
 
Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Gemeindeverwaltung Schwalmtal, Rathaus Waldniel, Markt 20 in 41366 Schwalmtal, Fachbereich 
Planung, Verkehr und Umwelt, Zimmer 211 
 
Montag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen 
Verwaltungsstellen möglich. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als bekannt gegeben.  

Typ Nenn-
leis-
tung  

Naben-
höhe 

Rotordurch-
messer  

Standort in  
ERTS+32 
Rechtswert 

Standort in 
ERTS89 
Hochwert 

 [MW] [m] [m]   
Enercon  
E-138 EP3 E2   

4,2 160,0 138,25 309689,0 5675003,0 
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IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Wider-
spruch erheben. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Kreises 
Viersen eingelegt werden. Die Anschrift lautet: 
 
Kreis Viersen 
-Der Landrat- 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle des Kreises Viersen erhoben werden. Die E-
Mail-Adresse lautet: vps@kreis-viersen.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@kreis-viersen.de-mail.de. 
 
Der Widerspruch kann mit einem elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes, § 12 des eID-Karten-Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes auch durch di-
rekte Eingabe in das folgende elektronische Formular eingelegt werden: www.kreis-viersen.de/wi-
derspruch. 
 
Der Widerspruch kann auch über das besondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Viersen 
erhoben werden: 
Kreis Viersen bzw. 
egvp_DE.Justiz.6e3b415c-d42e-471f-b902-7922e69769d0.5cd3@gmmp.krzn.de. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen zur elektronischen Einlegung erhalten Sie auf www.kreis-viersen.de/kontakt. 
 
 
Viersen, 02.11.2023 
 
 
D r .  C o e n e n  
Landrat 
  

mailto:vps@kreis-viersen.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
mailto:poststelle@kreis-viersen.de-mail.de
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/widerspruch
http://www.kreis-viersen.de/kontakt
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Burggemeinde Brüggen 
 

979/2023 Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Gebühren 

für die Abfallentsorgung vom 24. Oktober 2023 

 
Aufgrund 
 
-des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 490), 
 
-der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25 April 2023 
(GV. NRW. S. 233), 
 
-des § 21 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung vom 23. Februar 2023, 
 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 24. Oktober 2023 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
§ 2 Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht 
§ 3 Gebührenbemessung 
§ 4 Gebührensätze 
§ 5 Gebührenabschlag 
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Für die Benutzung der gemeindlichen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die gemeindliche Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstücke und die ihnen Gleichgestellten gemäß § 22 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über 
die Abfallentsorgung. 
 
(2) Weiterhin sind sonstige Abfallbesitzer gebührenpflichtig, die ihre Abfälle durch die Burggemeinde 
entsorgen lassen. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=496&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15201&vd_back=N666&sg=0&menu=1
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(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. Tag des Kalendermonats, der auf den Anschluss folgt. Sie 
endet mit dem Ablauf des 1. Tages des folgenden Monats, in dem die Benutzung der gemeindlichen 
Abfallentsorgung aufhört. 
 
(5) Die Gebührenpflichtigen haben der Burggemeinde alle nach dieser Satzung erforderlichen Anga-
ben, insbesondere zur Bemessung der Gebühr, rechtzeitig zu machen sowie jede Veränderung dieser 
Angaben unverzüglich anzuzeigen. 
 
(6) Wechseln die Gebührenpflichtigen, so sind sowohl die bisherigen als auch die neuen Gebühren-
pflichtigen verpflichtet, die Burggemeinde unverzüglich zu benachrichtigen. Ein Wechsel in der Ge-
bührenpflicht wird am 1. Tag des auf die Benachrichtigung folgenden Kalendermonats wirksam. 
 
 

§ 3 
Gebührenbemessung 

 
(1) Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Gebühr sind: 
 
1. Größe und Anzahl der auf dem Grundstück aufgestellten oder anderweitig vorhandenen Abfallbe-
hälter im System "Graue Tonne". 
 
a) Die (Mindest-)behältergröße richtet sich nach der Anzahl der einem Grundstück, das zu Wohnzwe-
cken genutzt wird, anrechenbaren Einwohnern und dem sich daraus ergebenden Mindestbehälter-
volumen gemäß § 11 Absatz 2 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung. 
 
b) Die (Mindest-)behältergröße richtet sich auf einem Grundstück, das insgesamt nicht zu Wohnzwe-
cken genutzt wird, nach den zugrundeliegenden Einwohnergleichwerten und dem Mindestbehälter-
volumen gemäß § 11 Absatz 3 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung. 
 
2. Art und Anzahl der Abfallsäcke nach § 10 Absatz 2 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über die 
Abfallentsorgung. 
 
3. Art und Anzahl der auf einem insgesamt nicht zu Wohnzwecken dienenden und gewerblich genutz-
ten Grundstück aufgestellten oder anderweitig vorhandenen Abfallbehälter im System "Blaue 
Tonne". 
 
4. Art und Anzahl der Abfallbehälter des Systems „Braune Tonne“, die für Grundstücke, die zu Wohn-
zwecken und/oder gewerblich genutzt werden, aufgestellt oder anderweitig vorhanden sind und über 
die Anzahl und das Behältervolumen der im System „Graue Tonne“ aufgestellten oder anderweitig 
vorhandenen Behälter hinausgehen (Zusatzgefäße). Für Abfallbehälter des Systems „Blaue Tonne“, 
die auf zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken aufgestellt sind, gilt Satz 1 sinngemäß. 
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§ 4 

Gebührensätze 
 

(1) Die Gebühr beträgt jährlich: 
 
 

Ziffer Leistungsbeschreibung Gebühr 
1. nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a) und b)   
1.1 für einen 60 l Behälter bei 4-wöchentlicher Leerung 87,31 € 
1.2 für einen 60 l Behälter 126,58 € 
1.3 für einen 80 l Behälter 155,31 € 
1.4 für einen 120 l Behälter 208,03 € 
1.5 für einen 240 l Behälter 366,17 € 
1.6 für einen 1.100 l Container bei 2-wöchentlicher Leerung 1.735,33 € 
1.7 für einen 1.100 l Container bei wöchentlicher Leerung 3.449,88 € 
2. für Gefäße im System "Blaue Tonne" nach § 3 Absatz 1 Nr. 3 und 4 Satz 2   
2.1 für einen 240 l Behälter 18,20 € 
2.2 für einen 1.100 l Container 121,24 € 
3. je grauen Abfallsack nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 4,50 € 
4. je Windelsack nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 2,10 € 
5. je Pflanzenabfallsack nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 1,50 € 
6. für die Zusatzgefäße im System „Braune Tonne“ nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 je Gefäß 

(120 l oder 240 l) 
40,00 € 

7. für den beantragten Austausch eines Behälters im System „Braune Tonne“ je Ge-
fäß 

50,00 € 

 
(2) Für die jährliche Gebührenfestsetzung ist das tatsächliche Behältervolumen zum 01.01. eines je-
den Jahres maßgebend. Änderungen der Gebührenfestsetzung, die sich durch einen Wechsel der Be-
hältergröße im Laufe des Kalenderjahres ergeben, werden jeweils zum 1. Tag des folgenden Kalen-
dermonats berücksichtigt. 

 

§ 5 
Gebührenabschlag 

Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das System 
„Braune Tonne“ der Burggemeinde vor (§ 8 Absatz 1 der Satzung der Burggemeinde Brüggen über die 
Abfallentsorgung), dann reduziert sich die Abfallentsorgungsgebühr nach § 4 Absatz 1 Ziffer 1 um 
40,00 € (Eigenkompostierungsabschlag). 
 

§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr oder, wenn die Gebührenpflicht erst während des Ka-
lenderjahres beginnt, für den Rest des Jahres durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid 
kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 
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(2) Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbeitrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11 zu entrich-
ten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides sind die Gebühren über das Jahr hinaus an den 
gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrundelegung des zuletzt festgesetzten Jahresbetrages zu zah-
len. Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu 
entrichten. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 sind Kleinbeträge  
 
a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag fällig, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt, 
b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags fällig, wenn dieser 30,00 € 
nicht übersteigt. 

 
(4) Auf Antrag können die Gebühren mit den übrigen Grundbesitzabgaben abweichend von Absatz 2 
Satz 1 zum 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. 
September des vorangegangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise 
bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird. Für den Änderungsantrag gilt Satz 2 
entsprechend. 
 
(5) Die Gebühr für die Abfallsäcke (§ 4 Absatz 1 Ziffern 3, 4 und 5) ist in dem jeweiligen Kaufpreis 
enthalten und mit dem Kauf fällig. 

 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01. 01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Burggemeinde Brüggen 
über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung vom 03.11.2022 außer Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Gebühren für die Abfal-
lentsorgung vom 24. Oktober 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Brüggen, den 24. Oktober 2023 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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980/2023 Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Friedhofs- 

und Bestattungsgebühren vom 24. Oktober 2023 

 
Aufgrund 
 
-des § 4 des Gesetzes über Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 
17. Juni 2003 (GV. NRW S. 313), geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), 
 
-des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 490), 
 
-der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NW S. 712) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW. S. 233), 
 
-des § 36 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Burggemeinde Brüggen vom 
24. Oktober 2023, 
 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen am 24. Oktober 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
§ 2 Gebührensätze 
§ 3 Gebührenpflichtige 
§ 4 Fälligkeit 
§ 5 Beitreibung 
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für die Leistungen nach der Friedhofssatzung 
werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührensätze 

 
Es werden folgende Gebühren erhoben: 
 

Ziffer Leistungsbeschreibung Gebühr 

1. Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen   

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14497&vd_back=N405&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=496&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15201&vd_back=N666&sg=0&menu=1
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1.1 Benutzung der Leichenzelle pro Tag       23,00 €  
1.2 Benutzung des Feierraumes     258,00 €  
1.3 Aufbewahrung der Urne       20,00 €   

    
2. Bestattungs- und Beisetzungsgebühren 

 

2.1 Erdbestattung in einem Reihengrab     386,00 €  
2.2 Erdbestattung in einem pflegefreien Reihengrab     386,00 €  
2.3 Erdbestattung in einem Rasengrab     386,00 €  
2.4 Erdbestattung in einem Wahlgrab     483,00 €  
2.5 Erdbestattung in einem Wahlgrab unter Zuteilung     483,00 €  
2.6 Urnenbeisetzung in Wahlgräbern     318,00 €  
2.7 anonyme Urnenbeisetzung     286,00 €  
2.8 Urnenbeisetzung in einem Urnenreihengrab     318,00 €  
2.9 Ascheverstreuung auf einem Aschestreufeld     286,00 €  
2.10 Urnenbeisetzung in einem pflegefreien Urnengrabfeld     318,00 €  
2.11 Urnenbeisetzung in einer Urnenstele     254,00 €  
2.12 Urnenbeisetzung in einem Rosengrab     318,00 €  
2.13 Beisetzung in einem Sternenkindgrab für Kinder bis 1 Jahr     159,00 €  
2.14 Beisetzung in einem Sternenkindgrab für Kinder bis 5 Jahre     286,00 €   

    
3. Ausgrabungen   
3.1 falls die Beerdigung nicht länger als 10 Jahre zurückliegt     326,00 €  
3.2 falls die Beerdigung mehr als 10 Jahre zurückliegt     217,00 €  
3.3 Ausgrabung einer Urne     154,00 €   

    
4. Umbettungen   
4.1 falls die Beerdigung nicht länger als 10 Jahre zurückliegt     652,00 €  
4.2 falls die Beerdigung mehr als 10 Jahre zurückliegt     435,00 €  
4.3 Umbettung einer Urne     307,00 €   

    
5. Gebühren für die Einräumung von Nutzungsrechten   
5.1 Reihengrab  1.191,00 €  
5.2 pflegefreies Reihengrab  1.685,00 €  
5.3 Rasengrab  1.357,00 €  
5.4 Wahlgrab je Grabstelle  2.132,00 €  
5.5 Wahlgrab unter Zuteilung je Grabstelle  2.026,00 €  
5.6 Urnenwahlgrab  1.207,00 €  
5.7 anonymes Urnengrab     377,00 €  
5.8 Urnenreihengrab     818,00 €  
5.9 Aschestreufeld     397,00 €  
5.10 pflegefreies Urnengrabfeld     898,00 €  
5.11 Urnenstele  1.200,00 €  
5.12 Rosengrab     951,00 €  
5.13 Sternenkindgrab für Kinder bis 1 Jahr     826,00 €  
5.14 Sternenkindgrab für Kinder bis 5 Jahre     691,00 €  
5.15 Nacherwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern 

je Grabstätte und Jahr 
      85,00 €  
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5.16 Nacherwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern unter Zuteilung 
je Grabstätte und Jahr 

      81,00 €  

5.17 Nacherwerb von Nutzungsrechten 
an Urnenwahlgräbern je Jahr 

      48,00 €  

5.18 Nacherwerb von Nutzungsrechten an pflegefreien Urnengrabfel-
dern je Jahr 

      36,00 €  

5.19 Nacherwerb von Nutzungsrechten an Urnenstelen je Jahr       48,00 €  

5.20 Nacherwerb von Nutzungsrechten an Rasengräbern je Jahr       54,00 €  
 

    
6. Sonstige Gebühren   
6.1 Gebühren für die Aufgabe des Nutzungsrechts vor 

Ablauf der Ruhefrist je angefangenem Kalenderjahr 
      55,00 €  

6.2 Gebühr für Verpackung und Versand einer Urne       30,00 €  

 
    

7. Erlaubnisse   
7.1 Gebühren für die Genehmigung zur 

Errichtung von Grabmälern je Grabstelle 
      30,00 €  

 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Zur Zahlung sind die Antragssteller und diejenigen verpflichtet, in deren Auftrag die Benutzung 
des Friedhofs oder seiner Einrichtungen beantragt wird. 
 
(2) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

 
§ 5 

Beitreibung 
 

Die Gebühren können nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
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§ 6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 13.12.2022 
außer Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Friedhofs- und Bestat-
tungsgebühren vom 24. Oktober 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 24. Oktober 2023 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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981/2023 Satzung der Burggemeinde Brüggen zur Erhebung von Gebühren für die 

Straßenreinigung vom 24. Oktober 2023 

 
Aufgrund 
 
-des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 490), 
 
-der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. De-
zember 1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 
(GV. NRW. S. 868), 
 
-der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Ok-
tober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW: S. 233), 
 
-des § 5 der Satzung über die Straßenreinigung in der Burggemeinde Brüggen (Straßenreinigungssat-
zung) vom 09. November 2021, 
 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen am 24. Oktober 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Benutzungsgebühren 
§ 2 Gebührenmaßstab und –satz für die Straßen in den Tarifen S1 und S2 
§ 3 Gebührenmaßstab und –satz für die Straßen im Tarif S3 
§ 4 Gebührenpflichtige 
§ 5 Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 
§ 6 Billigkeitsmaßnahmen 
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

 
§ 1 

Benutzungsgebühren 
 
Die Burggemeinde erhebt gemäß § 5 der Straßenreinigungssatzung für die von ihr durchgeführte Rei-
nigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Absatz 2 KAG in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Stra-
ßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen und Straßenteile entfällt, für die eine Gebühren-
pflicht nicht besteht, trägt die Burggemeinde. 
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§ 2 

Gebührenmaßstab und –satz für die Straßen in den Tarifen S1 und S2 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr für die Reinigung der im Straßenverzeichnis der Straßenreini-
gungssatzung den Tarifen S1 oder S2 zugeordneten Straßen ist die Grundstücksseite entlang der 
Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart und die Zahl der wö-
chentlichen Reinigungen. 
 
(2) Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der 
Straße zugewandten Grundstücksseite an diese Straße, so wird an Stelle der Frontlänge bzw. zusätz-
lich zur Frontlänge die der Straße zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt. Zugewandte Grund-
stücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze 
gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlaufen. 
 
(3) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die Grundstücksseiten an 
den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehrliche Nutzung des Grund-
stücks möglich ist; bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt 
der geraden Verlängerung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 
 
(4) Bei der Festlegung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 2 und 3 werden Bruchteile eines 
Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 
(5) Die Grundstücksseiten werden bei der Gebührenheranziehung ihrer Länge nach, beginnend mit 
der längsten Seite, 
 
a) für die erste Grundstücksseite mit 100 % der Länge, 
b) für die zweite Grundstücksseite mit 75 % der Länge, 
c) die dritte Grundstücksseite mit 50 % der Länge 
 
zugrunde gelegt. Die vierte und jede weitere Grundstücksseite bleiben bei der Gebührenheranzie-
hung unberücksichtigt. Den entstehenden Gebührenausfall trägt die Burggemeinde. 
 
(6) Die jährliche Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite beträgt 0,63 €. 
 

 
§ 3 

Gebührenmaßstab und –satz für die Straßen im Tarif S3 
 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr für die Reinigung der im Straßenverzeichnis der Straßenreini-
gungssatzung dem Tarif S3 zugeordneten Straßen ist die Quadratwurzel aus der Fläche der Grundstü-
cke, die durch die zu reinigenden Straßenflächen erschlossen sind. 
 
(2) Die Grundstücksfläche wird bei der Gebührenheranziehung 
 
a) für die erste Erschließungsstraße zu 100 %, 
b) für die zweite Erschließungsstraße zu 75 %, 
c) für die dritte Erschließungsstraße zu 50 % 
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zugrunde gelegt. Die vierte und jede weitere Erschließungsstraße bleiben bei der Gebührenheranzie-
hung unberücksichtigt. Den entstehenden Gebührenausfall trägt die Burggemeinde.  
 
(3) Die Quadratwurzel wird auf eine ganze Zahl auf- bzw. abgerundet (Berechnungsfaktor). Ist die 
erste Stelle hinter dem Komma 5 und größer, so wird auf-, ist die erste Stelle hinter dem Komma 
kleiner als 5, so wird abgerundet. 
 
(4) Die jährliche Benutzungsgebühr nach den Absätzen 2 bis 3 beträgt je Berechnungsfaktor 13,92 €. 
 
(5) Treffen die Bestimmungen der §§ 2 und 3 aufeinander, so sind die Gebühren zunächst nach § 3 zu 
berechnen. Erst dann ist für die verbleibenden Grundstücksseiten die Gebühr nach § 2 Absätze 2 bis 
4 zu ermitteln. Dabei sind die vorher berücksichtigten Grundstücksseiten unabhängig von ihrer Länge 
als erste und gegebenenfalls zweite und dritte Grundstücksseiten im Sinne des § 2 Absatz 4 zu be-
rücksichtigen.  
 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten des erschlossenen Grundstücks. 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels sind die neuen Eigentümer vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Burggemeinde das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 

 
 

§ 5 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reini-
gung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung 
eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Be-
nutzungsgebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Falls die Reinigung aus zwingen-
den Gründen für weniger als einen Monat eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Ge-
bührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen par-
kender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße.  
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 
Gebühr ist zu je 1/4 des Jahresbeitrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten. Bis zur 
Bekanntgabe eines neuen Bescheides ist die Gebühr über das Jahr hinaus an den gleichen Fälligkeits-
terminen unter Zugrundelegung des zuletzt festgesetzten Jahresbetrages zu zahlen. Nachforderun-
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gen sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu entrichten. Wenn 
die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt 
angegeben werden. 
 
(4). Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 
 
(5) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 sind Kleinbeträge  
 
a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag fällig, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt, 
b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags fällig, wenn dieser 30,00 € 
nicht übersteigt. 
 
(6) Auf Antrag können die Gebühren mit den übrigen Grundbesitzabgaben abweichend von Absatz 3 
Satz 2 zum 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 
30. September des vorangegangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise 
bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird. Für den Änderungsantrag gilt Satz 2 
entsprechend. 
 
 

§ 6 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung in Verbindung mit § 12 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung sinnge-
mäß. 
 

 
§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung von Gebühren 
für die Straßenreinigung in der Burggemeinde Brüggen vom 03.11.2022 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Gebühren für die Stra-
ßenreinigung vom 24. Oktober 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 24. Oktober 2023 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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982/2023 Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Unterhaltung und Benut-

zung der Unterkünfte für Spätaussiedler, Asyl begehrende Ausländer, Flüchtlinge 

und Obdachlose sowie die Erhebung von Gebühren für die Benutzung vom 24. Ok-

tober 2023 

 
Aufgrund 
 
-der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666, SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S.490), 
 
-der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV.NRW S. 233), 
 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 24. Oktober 2023 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Zweckbestimmung und Rechtsform 
§ 2 Art und Umfang der Benutzung 
§ 3 Gebührenpflicht 
§ 4 Höhe der Gebühren und Nebenkosten und Bemessungsgrundlage 
§ 5 Fälligkeit der Gebühren 
§ 6 Ausnahmen 
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

§ 1 
Zweckbestimmung und Rechtsform 

 
(1) Die Burggemeinde Brüggen unterhält zur vorübergehenden Unterbringung von  
 
a) Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach § 14 Ziffer 1 TIntG NRW, 
b) Eingewanderten nach § 14 Ziffer 2 TIntG NRW, 
c) Ausländerinnen und Ausländern nach § 14 Ziffern 3 und 4 TIntG NRW, 
d) Asyl begehrenden Ausländerinnen und Ausländern und Flüchtlingen, die zu dem Personenkreis 
nach § 2 FlüAG NRW gehören und 
e) Ausländern, deren Abschiebung nach § 60 a AufenthG vorübergehend ausgesetzt wurde und 
f) Obdachlosen 
Unterkünfte als nichtrechtsfähige öffentliche Einrichtungen. 
 
(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Burggemeinde Brüggen und den Benutzern ist öffentlich-
rechtlicher Art. Es beginnt mit der Einweisung und endet mit dem Tag der ordnungsgemäßen Überg-
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abe der Unterkunft an einen mit der Aufsicht bzw. der Verwaltung der Unterkunft beauftragte Be-
diensteten der Burggemeinde Brüggen. 
 
(3) Die Burggemeinde kann als Teil der vorgenannten öffentlichen Einrichtungen einzelne Wohnun-
gen, Gebäudeteile und Häuser anmieten und weitere gemeindeeigene Objekte nutzen, die ebenfalls 
dem Zweck der Unterbringung nach Absatz 1 dienen. Bei Aufgabe der Unterkünfte soll geprüft wer-
den, ob die zu diesem Zeitpunkt dort Untergebrachten in das bis dahin zwischen der Burggemeinde 
und dem Wohnungsgeber bestehende Mietverhältnis eintreten kann. 
 
 

§ 2 
Art und Umfang der Benutzung 

 
(1) Die Räume bzw. Bettenplätze werden den in Betracht kommenden Personen durch schriftlichen 
Bescheid zugewiesen. Diese Zuweisung ist jederzeit widerruflich; mit dem Widerruf erlischt das Recht 
zur Benutzung der zugewiesenen Räume bzw. des zugewiesenen Bettenplatzes. 
 
(2) Die Unterkunft dient der Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der vorübergehenden Unterbrin-
gung der betroffenen Personengruppen. 
 
(3) In der Unterkunft dürfen nur eingewiesene Personen die ihnen zugewiesenen Räume bzw. Bet-
tenplätze bewohnen. Die zusätzliche Aufnahme anderer Personen oder ein nicht genehmigter Tausch 
der Räume sind nicht gestattet. 
 
(4) Die Ordnung in der Unterkunft wird durch eine Hausordnung geregelt, die der Bürgermeister er-
lässt. 
 
(5) Die Einweisung kann insbesondere widerrufen werden, wenn die eingewiesenen Personen  
 
a) anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung haben, 
b) die endgültige wohnungsmäßige Unterbringung aus von ihnen zu vertretenden Gründen verhin-
dern und damit den Anspruch auf Unterbringung verlieren, 
c) nicht mehr zu dem in § 1 genannten Personenkreis gehören, 
d) schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Satzung, die Hausordnung oder die Anweisungen der 
Burggemeinde verstoßen haben. 
 
(6) Die Benutzer haben die Unterkunft unverzüglich zu räumen, wenn die Einweisung widerrufen wird 
oder die Benutzerin den Wohnsitz wechseln. 
 
Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen zwangsweise durchgesetzt werden. Die betroffenen Nutzer sind 
verpflichtet, die Kosten einer Zwangsräumung zu tragen. 
 
 
 
 
 

§ 3 
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Gebührenpflicht 
 

(1) Für die Benutzung der Unterkünfte und Wohnungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Aus-
genommen von der Gebührenpflicht sind lediglich Asylbewerber, solange sie die zugewiesene Unter-
kunft als Sachleistung nach § 2 oder Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten; es sei denn, die 
Nutzer können die Unterkunft aus eigenem Einkommen ganz oder selbst finanzieren. 
 
(2) Gebührenpflichtig sind die Benutzer der Unterkünfte. Verheiratete haften auch für die Gebühren-
schuld des Ehegatten und Eltern ihrer Familienangehörigen jeweils als Gesamtschuldner. 
 
(3) Die Gebührenpflicht besteht während des Benutzungsverhältnisses (§ 1). 
 
(4) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des ganzen Monats, so wird der einzelne gebühren-
pflichtige Tag mit 1/30 der Monatsgebühr berechnet. 
 
(5) Bei Zahlungsverzug erfolgt die Beitreibung der Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren nach 
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 
 

§ 4 
Höhe der Gebühren und Nebenkosten und Bemessungsgrundlage 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird insbesondere für folgende Kosten erhoben: 
 
Grundbesitzabgaben/Steuern, Versicherung, Kosten des Schornsteinfegers, Mieten, Personalkosten, 
Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wasser- und 
Heizkosten, sowie Kosten der Energieversorgung. 
 
(2) Die anfallenden Kosten werden anhand der zu erwartenden Kosten des Gebührenjahres ermittelt. 
Die Benutzungsgebühr wird pro Person erhoben. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird auf monatlich 258,64 € pro Person festgesetzt. 
 
(4) Für selbst verursachte Schäden an dem Gebäude oder der Einrichtung werden die Benutzer zum 
Ersatz des Schadens (tatsächliche Reparatur- oder Wiederherstellungs- bzw. Ersatzkosten) im Rah-
men des Schadenersatzrechtes herangezogen. 
 
 

§ 5 
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die monatlichen Gebühren sind bis zum 3. Tag eines jeden Monats im Voraus an die Zahlungsabwick-
lung der Burggemeinde Brüggen zu entrichten. Die Gebühren für den Monat der Zuweisung sind bis 
zum 3. Tag des Folgemonats zu entrichten. 
 
 

§ 6 
Ausnahmen 
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Der Bürgermeister kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Sat-
zung zulassen. Insbesondere kann in einzelnen Härtefällen die Gebühr ganz oder teilweise erlassen 
werden. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Burggemeinde Brüggen 
über die Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte für Spätaussiedlerinnen und –aussiedler, Asyl 
begehrende Ausländerinnen und Ausländer, Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung vom 13.12.2022 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Unterhaltung und Benutzung der Un-
terkünfte für Spätaussiedler, Asyl begehrende Ausländer, Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Er-
hebung von Gebühren für die Benutzung vom 24. Oktober 2023 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 24. Oktober 2023 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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983/2023 Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

der Burggemeinde Brüggen (Friedhofssatzung) vom 24.10.2023 

 
 
Auf der Grundlage von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juni 2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV NRW S. 122) 
und § 7 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert am 14. September 2021 (GV NRW S. 1072), hat der Rat der Burggemeinde 
Brüggen am 24.10.2023 folgende Friedhofsatzung beschlossen:  
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Eigentum, Verwaltung, Zweckbestimmung 
II. Ordnungsvorschriften 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
IV. Grabstätten 
V. Denkzeichen und Einfriedungen 
VI. Herstellung, Bepflanzung und Unterhaltung der Gräber 
VII. Sonstige Vorschriften 
VIII. Ordnungswidrigkeiten 
IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
 

I. Eigentum, Verwaltung, Zweckbestimmung 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den im Ortsteil Brüggen der Burggemeinde Brüggen gelegenen und 
von ihr verwalteten Friedhof. 
 
(2) Friedhofsträger ist die Burggemeinde Brüggen. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Der Friedhof bildet eine einheitliche, nichtrechtsfähige Anstalt des Friedhofsträgers.  
 
(2) Der Friedhof dient der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten durch Bestattung (Einbringung 
in eine Erdgrabstätte) oder Beisetzung (Aufbewahrung der sterblichen Überreste in sonstiger Weise, 
insbesondere Einbringung der Totenasche in ein Urnengrab). Er dient grundsätzlich denen, die bei 
ihrem Ableben Einwohner der Burggemeinde Brüggen waren. Darüber hinaus ist eine Bestattung 
auch von anderen Personen möglich.  
 
(3) Der Friedhof dient auch der Gewährung der letzten Ruhe von Sternenkindern. Hierzu wird eine 
besondere Ruhestätte ausgewiesen. Sternenkinder sind Tot- und Fehlgeburten sowie aus Schwanger-
schaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte. 
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§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen und Beisetzungen gesperrt 
(Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.  
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in Wahlgrab-
stätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines wei-
teren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung ge-
stellt. Im Fall des Satzes 2 kann der Nutzungsberechtigte die Umbettung von Toten aus der geschlos-
senen Wahlgrabstätte auf Kosten des Friedhofsträgers verlangen. Satz 3 gilt nicht, wenn der Umbet-
tung ein erhebliches öffentliches Interesse entgegensteht. Ein erhebliches öffentliches Interesse im 
Sinne des Satzes 4 besteht insbesondere, wenn die Umbettung eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung verursachen würde. Im Fall des Satzes 4 zahlt der Friedhofsträger an den Nut-
zungsberechtigten eine Entschädigung in Geld. Die nach Satz 6 zu zahlende Entschädigung beträgt 
zehn Prozent der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Schließung für eine einzelne Wahlgrabstätte 
der erworbenen Art festgesetzten Grabnutzungsgebühr.  
 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
Toten werden, falls die Dauer des Nutzungsrechts noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Fried-
hofsträgers in vergleichbare Grabstätten umgebettet, die jeweils Gegenstand der Nutzungsrechte 
werden.  
 
(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte erhält 
außerdem eine gesonderte Mitteilung, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln ist. Die Mitteilung soll Hinweise auf die Möglichkeit zur Umbettung und auf mög-
liche Umbettungstermine enthalten.  
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. Die Besuchszeiten sind 
täglich von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhofsträger alle oder einzelne Friedhofsteile vorübergehend 
für Besucher schließen oder ihr Betreten untersagen. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes, der Toten und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.  
 
(2) Innerhalb des Friedhofes ist nicht gestattet: 
 



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 53 

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, ausgenommen Kin-
derwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der auf dem Friedhof tätigen 
Gewerbetreibenden, zu befahren;  
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben;  
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende Arbeiten aus-
zuführen;  
d) ohne Zustimmung des Friedhofsträgers gewerbsmäßig Film-, Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen 
anzufertigen;  
e) Schriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind;  
f) den Friedhof und oder einzelne Friedhofsteile zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten;  
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;  
h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern;  
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde sowie sonstige 
Hunde sofern sie an einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als zwei Metern geführt werden.  
 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur an Wochentagen nicht länger als bis 18:00 Uhr, an Tagen vor 
Feiertagen nicht länger als bis 12:00 Uhr ausgeführt werden. 
 
(2) Bei Beendigung der Tagesarbeit sind Geräte und Materialien wegzuräumen und der Arbeitsplatz 
in seinen früheren Zustand zu versetzen. Gewerblicher Abfall darf auf dem Friedhof nicht gelagert 
werden. Die aufgestellten Abfallkörbe dürfen nicht benutzt werden, Geräte nicht in oder an den Was-
serentnahmestellen gereinigt werden. 
 
(3) Gewerbetreibende haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten mit ihrer Tätigkeit ver-
ursacht haben. Der Friedhofsträger ist dazu berechtigt, seine Schadensersatzansprüche per Verwal-
tungsakt durchzusetzen. 
 
(4) Gewerbetreibenden, die ihren Pflichten dieser Satzung gegenüber nicht nachkommen, kann in 
begründeten Fällen das Arbeiten auf dem Friedhof untersagt werden. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist bei dem Friedhofsträger anzumelden. Die Anmeldung hat un-
verzüglich nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in Schriftform zu erfolgen. Der Anmel-
dung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.  
 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist 
auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 
(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die 
Einäscherung vorzulegen. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen.  
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(4) Ein Beauftragter des Friedhofsträgers setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Die 
Bestattungen und Beisetzungen erfolgen regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage aufeinan-
der, so kann die Bestattung oder Beisetzung auch am zweiten Feiertag stattfinden.  
 
(5) Die Bestattung oder Beisetzung darf frühestens nach 24 Stunden erfolgen. Der Friedhofsträger 
kann eine frühere Bestattung oder Beisetzung zulassen, wenn durch ein besonderes, aufgrund eige-
ner Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis eines Arztes, der nicht die gesetzlich vorgeschriebene Lei-
chenschau durchgeführt hat, bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merkmale des Todes auf-
weist oder die Verwesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit des Scheintodes aus-
geschlossen ist.  
 

§ 8 
Größe von Erdbestattungsgräbern 

 
Erdbestattungsgräber müssen durch eine mindestens 0,30 m starke Erdwand voneinander getrennt 
sein. Die Tiefe der Gräber bis zur Oberkante des Sarges beträgt bei Reihen- und Wahlgrabstätten 0,90 
m. Die Tiefe der Gräber bis zur Oberkante der Urne beträgt 0,50 m. 
 
 
 
 

§ 9 
Ruhezeit 

 
(1) Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung beträgt 25 Jahre. 
 
(2) Bei Sternenkindgräbern beträgt die Ruhezeit abweichend von Absatz 1 bis zur Wiederbelegung 10 
Jahre. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 10 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen nur Rechte nach 
dieser Satzung. 
 
(2) Die Gräber werden eingeteilt in 
 
a) Reihengräber, 
b)  pflegefreie Reihengräber, 
c) Wahlgräber, 
d) Wahlgräber unter Zuteilung 
e) Urnenwahlgräber, 
f) anonyme Urnengräber, 
g) Urnenreihengräber, 
h) Aschestreufelder, 
i) pflegefreie Urnengrabfelder, 
j) Urnenstelen 
k) Rosengräber 
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l) Sternenkindgräber 
m) Rasengräber 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Art 
oder Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
(4) Bei vorliegender Härte (z.B. Sterbefall von Kindern vor den Eltern, Familienzusammenführung o.ä.) 
können auf Antrag, in begründeten Ausnahmefällen Grabstätten reserviert werden. Die Friefhofsver-
waltung entscheidet im Einzelfall über die Genehmigung oder Versagung. 
Zur Reservierung ist die Grabstelle entsprechend einer Nutzungszeit zu erwerben. Dies gilt auch für 
eine über diese Satzung hinausgehende Belegung.  
 
 

§ 11 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber werden erst anlässlich eines Todesfalles der Reihe nach jeweils für einen Verstorbe-
nen für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Der Wiedererwerb ist nicht möglich. In einem 
Reihengrab kann nur ein Verstorbener bestattet werden. Für Reihengräber gelten § 13 Absatz 2 Sätze 
4 bis 8 sinngemäß. 
 
(2) Die Gräber haben folgende Maße: 
 
 Länge: 2,20 m 
 Breite: 0,90 m 
 
(3) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die Grabstätte vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeeb-
net. Noch vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. Die Ge-
bühr hierfür wird beim Erwerb des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten an den Friedhofsträ-
ger entrichtet. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren Angehörigen 
über die Abräumung und Einebnung findet nicht statt. 
 
(4) § 13 Absatz 5 gilt sinngemäß. 
 
(5) Die aus vorherigen Satzungsregelungen erworbenen Rechte bleiben unberührt und werden nach 
den vorherigen Satzungsregelungen behandelt. 
 
 

§ 12 
Pflegefreie Reihengräber 

 
(1) Pflegefreie Reihengräber dienen der Bestattung von Särgen. Sie können, nach Absprache mit dem 
Friedhofsträger, im vorgesehenen Feld ausgesucht werden. Der Wiedererwerb ist nicht möglich. Sie 
befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die insgesamt und ausschließlich vom 
Friedhofsträger unterhalten werden. 
 
(2) Die Grabstätte kann mit einer im Boden versenkten Liegeplatte mit einem Hinweis auf die Person 
des/der Verstorbenen versehen werden. Die Liegeplatte ist im oberen Drittel der Grabstätte mittig 
und erbenerdig in die Grabstätte zu verlegen. Die genaue Lage wird durch den Friedhofsträger fest-
gelegt. Dabei ist sicherzustellen, dass eine ungehinderte Unterhaltung und Pflege der Grabstätten 
durch den Friedhofsträger gewährleistet ist. Für die Beschaffenheit der Liegeplatten gilt § 23 Absatz 
10. 
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§ 13 
Wahlgräber / Wahlgräber unter Zuteilung 

 
(1) An Wahlgräbern kann erst anlässlich eines Todesfalles ein Nutzungsrecht erworben werden. 
 
(2) Die Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden durch Zahlung der festgesetzten Gebühr erworben. 
In den Wahlgräbern können die Erwerber und ihre Angehörigen bestattet werden. Die Beisetzung 
anderer Personen bedarf der Einwilligung des Friedhofsträgers. Über den Erwerb des Nutzungsrechts 
wird eine Urkunde ausgestellt. Es wird vermutet, dass der Besitzer der Urkunde der Nutzungsberech-
tigte ist. Die Nutzungszeit wird für die Dauer der Ruhezeit verliehen. Der Nutzungsberechtigte hat 
jede Änderung seiner Anschrift mitzuteilen. Für einen Schaden, der aus der Unterlassung einer sol-
chen Mitteilung entsteht, ist der Friedhofsträger nicht ersatzpflichtig. Die Maße der Wahlgräber be-
tragen: 
 
Länge 3,00 m, 
Breite 1,35 m. 
 
(3) Schon bei Verleihung des Nutzungsrechtes soll der/die Erwerber(in) für den Fall des Ablebens aus 
dem nachstehend genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und das 
Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zum Ableben keine derartige Rege-
lung getroffen, so geht das Nutzungsrecht an der Grabstätte in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des/der verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 
a) Ehegatte,  
b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,  
c) Kinder,  
d) Stiefkinder,  
e) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,  
f) Eltern,  
g) Geschwister,  
h) Stiefgeschwister,  
i) nicht unter a) bis h) fallende Erben und 
j) Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft.  
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird die älteste Person nutzungsberechtigt. Sofern keine der vor-
genannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des bisherigen Nutzungsberechtigten 
die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 
 
(4) Das Nutzungsrecht kann durch besondere Genehmigung des Friedhofsträgers gegen Zahlung der 
zur Zeit der erneuten Antragstellung geltenden Gebühr jährlich verlängert werden. Die Nutzungsbe-
rechtigten sind verpflichtet, für rechtzeitige Verlängerung zu sorgen. Nach Erlöschen des Nutzungs-
rechts und nach Ablauf der Ruhefrist kann der Friedhofsträger über die Grabstätten anderweitig ver-
fügen; zuvor soll hierauf schriftlich, sollten die Angehörigen nicht bekannt sein, durch öffentliche Be-
kanntmachung hingewiesen werden. 
 
Reicht die Dauer des Nutzungsrechts zur Wahrung der Ruhefrist eines Verstorbenen nicht aus, so 
muss vor der Bestattung das Nutzungsrecht für die gesamte Grabstätte mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist verlängert werden. Die hierfür zu zahlende Gebühr ist bruchteilmäßig anhand der zum Zeit-
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punkt der Verlängerung gültigen Gebührensätze zu errechnen, und zwar wird für jedes Jahr der Ver-
längerung. Alle Verlängerungen werden auf volle Jahre erteilt. 
 
(5) Das Nutzungsrecht an der Grabstätte kann ohne Entschädigung entzogen werden, wenn die Grab-
stätte mit Zubehör nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder in der Unterhaltung vernach-
lässigt wird. In diesen Fällen ergeht zuvor eine entsprechende Aufforderung. Sind die Berechtigten 
unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentlich befristete Aufforderung in Form einer Be-
kanntmachung. Die Grabstätte kann vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeebnet werden. Noch 
vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. § 26 Absatz 8 Satz 
2 gilt sinngemäß. 
 
(6) Die Verlängerung der Nutzungsfrist bei Wahlgräbern ist bei einer Umgestaltung der Beerdigungs-
felder nicht mehr zu gestatten. In diesen Fällen können nur Umbettungen in andere Gräber erfolgen. 
Die hierfür zu zahlenden Gebühren richten sich nach den Sätzen der jeweils gültigen Friedhofsgebüh-
rensatzung. 
 
(7) Bei der Beisetzung in einem Wahlgrab unter Zuteilung, wird die Stelle des Grabes nicht vom Nut-
zungsberechtigten ausgewählt. Die Stelle wird von der Friedhofsverwaltung bestimmt.  
 
 

§ 14 
Urnengräber 

 
(1) Eingeäscherte Tote dürfen beigesetzt werden 
 
a) in Urnenwahlgrabstätten,  
b) in anonymen Urnengrabstätten, 
c) in Urnenreihengrabstätten, 
d) in Urnenstelen, 
e) in pflegefreien Urnengrabfeldern, 
f) auf Aschestreufeldern, 
g) in Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten, 
h) im Rosengrab 
i) im Sternengrabfeld 
j) im Rasengrab 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gilt § 13 für Urnengrabstätten 
sinngemäß. Für anonyme Urnengräber und Aschestreufelder gilt § 13 Absatz 2 Satz 4 nicht. 
 
(3) Anonyme Urnengrabstätten befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die 
insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten werden. Die Beisetzung erfolgt der 
Reihe nach. Die Grabfelder erhalten keine besondere Gestaltung und keine Hinweise auf die Person 
des Verstorbenen. Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der Ruhezeit des Toten verliehen. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. 
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§ 15 
Urnenreihengräber 

 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Beisetzungen, die der Reihe nach belegt werden und 
an denen im Todesfall ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit des Toten verliehen wird. Ein 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.  
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die Grabstätte vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeeb-
net. Noch vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. Die Ge-
bühr hierfür wird beim Erwerb des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten an den Friedhofsträ-
ger entrichtet. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren Angehörigen 
über die Abräumung und Einebnung findet nicht statt. 
 
 

§ 16 
Aschestreufeld 

 
(1) Ein Toter wird auf einem hierfür durch den Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofes 
(Aschestreufeld) durch Verstreuung der Asche beigesetzt. Für die Verstreuung wird ein Hohlraum aus-
gehoben und die darin eingesetzte Asche anschließend mit dem Aushub bedeckt. 
 
(2) Es wird ein zentraler Platz zur Andacht eingerichtet. Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen, 
sowie Grabschmuck sind nicht zulässig.  
 
 

§ 17 
Pflegefreies Urnengrabfeld 

 
(1) Pflegefreie Urnengrabfelder dienen der Beisetzung von Urnen. Eine Stelle wird erst anlässlich ei-
nes Todesfalles für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich in besonders hier-
für vorgesehenen Grabfeldern, die insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten 
werden. 
 
(2) Der Name der Beigesetzen wird mittels einer Tafel an einer Stele auf dem Grabfeld befestigt.  
 
(3) Das Aufstellen weiterer Grabmäler oder sonstiger baulicher Anlagen, sowie Grabschmuck sind 
nicht zulässig. 
 
 

§ 18 
Urnenstelen 

 
(1) Urnenstelen dienen der Beisetzung von Aschen in Urnen. Sie bestehen aus Urnenkammern, die 
soweit verfügbar, von den Angehörigen im vorgesehenen Feld mit ausgewählt werden können.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gilt § 13 für Urnenstelen sinnge-
mäß. Das Aufstellen weiterer Grabmäler oder sonstiger baulicher Anlagen, sowie Grabschmuck sind 
nicht zulässig. 
 
(3) Es wird ein zentraler Platz zur Andacht eingerichtet. 
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(4) Nach Ablauf der Ruhefrist wird die Asche durch den Friedhofsträger an anderer Stelle auf der 
Friedhofsanlage beigesetzt. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren 
Angehörigen findet nicht statt. 
 
 
 

§ 19 
Rosengräber 

 
(1) Rosengräber dienen der Bestattung von Urnen. Eine Stelle wird erst anlässlich eines Todesfalles 
für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich in besonders hierfür angelegten 
Rosengrabfeldern, die insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten werden. 
 
(2) Die Grabstätte kann mit einer im Grabfeld versenkten Liegeplatte mit einem Hinweis auf die Per-
son versehen werden.  
 
(3) Das Aufstellen weiterer Grabmäler oder sonstiger baulicher Anlagen, sowie Grabschmuck sind 
nicht zulässig. 
 
 

§ 20 
Sternenkindgräber 

     
(1) Sternenkindergräber dienen der Beisetzung von Särgen und Urnen von Sternenkindern. Anlässlich 
eines Todesfall wird für die Dauer der Ruhezeit eine Stelle im Sternengrab zur Verfügung gestellt. Die 
Gräber befinden sich in einer sternenförmigen Grabstätte. Die Bepflanzung und Pflege des Sternen-
grabfeldes erfolgt insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger.  
 
(2) Die Grabstätte kann mit einer im Grabfeld versenkten Liegeplatte mit einem Hinweis auf die Per-
son versehen werden.  
 
(3) Das Aufstellen von kleinem, unbefestigtem Grabschmuck ist zulässig.  
 
 

 
§ 21 

Rasengräber 
 

(1) Pflegefreie Reihengräber dienen der Bestattung von Särgen. Sie werden erst anlässlich eines To-
desfalles für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt und der Reihe nach belegt. Der Wiederer-
werb ist nicht möglich. Sie befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die insge-
samt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten werden. 
 
(2) Die Grabstätte kann mit einer im Boden versenkten Liegeplatte mit einem Hinweis auf die Person 
des/der Verstorbenen versehen werden. Die Liegeplatte ist erbenerdig in die Grabstätte zu verlegen. 
Die genaue Lage wird durch den Friedhofsträger festgelegt. Dabei ist sicherzustellen, dass eine unge-
hinderte Unterhaltung und Pflege der Grabstätten durch den Friedhofsträger gewährleistet ist. Für 
die Beschaffenheit der Liegeplatten gilt § 23 Absatz 13 dieser Satzung. 
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§ 22 

Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen 
 
(1) Särge müssen festgefügt und abgedichtet sein, so dass ein Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-
schlossen ist. Sie müssen aus Holz oder holzähnlichem und leicht verrottbarem Material hergestellt 
sein. 
 
(2) Bestattungsbehältnisse, deren Ausstattung und Beigaben müssen biologisch abbaubar und im Üb-
rigen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und ihre Verrottung und die Verwesung 
der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den Toten Stoffe zuge-
führt werden, die die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Zustimmung des Fried-
hofsträgers.  
 
(3) Die Durchführung der Bestattung oder Beisetzung erfolgt ausschließlich durch einen Beauftragten 
des Friedhofsträgers. 
 
(4) Die Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen bestimmt sich nach der Art der Grabstätte: 
 
a) In einem Wahlgrab können bis zu zwei Urnen, oder zusätzlich zu einer Erdbestattung eine Urne 
beigesetzt werden. Der Friedhofsträger kann auf Antrag Ausnahmen zulassen.  
b) In allen Reihenerdgrabstätten, kann eine Erdbestattung durchgeführt werden. 
c) In einem Urnenwahlgrab und einer Stelle eines pflegefreien Urnengrabfeldes können bis zu zwei 
Urnen beigesetzt werden. Der Friedhofsträger kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. 
d) In einem anonymen Urnengrab und einem Urnenreihengrab kann eine Urne beigesetzt werden. 
e) In der Kammer einer Urnenstele können zwei Urnen beigesetzt werden. 
 
(5) Die Bestattung von einem Elternteil mit einem gleichzeitig verstorbenen Kind unter einem Jahr 
und die Beerdigung von zwei gleichzeitig gestorbenen Kindern im Alter bis zu fünf Jahren in einer 
Grabstelle ist gestattet. Es ist zulässig, zu einem anderen Toten einen Toten unter einem Jahr zu be-
statten, sofern die Nutzungszeit hierdurch nicht überschritten wird. Der Friedhofsträger kann Aus-
nahmen zulassen. 
 
 

§ 23 
Vorzeitige Rückgabe von Grabstätten 

 
(1) Wird ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte vor Ablauf der Ruhefrist aufgegeben, erhebt der Fried-
hofsträger eine Gebühr für die Pflege der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist. Bei der freiwilligen 
Rückgabe des Nutzungsrechtes besteht kein Rechtsanspruch auf Erstattung des entsprechenden Teils 
der seinerzeit entrichteten Benutzungsgebühr. Eine vorzeitige Rückgabe ist erst nach Ablauf von min-
destens 15 Jahren der Ruhefrist des dort zuletzt beigesetzen Verstorbenen möglich. § 24 Absatz 2 gilt 
sinngemäß. 
 
 

§ 24 
Schutz der Totenruhe 

 
(1) Die Ruhe der Toten soll grundsätzlich nicht gestört werden. Umbettungen bedürfen der Geneh-
migung des Friedhofsträgers. Die Genehmigung zur Umbettung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen 
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Grundes erteilt werden. Eine Umbettung innerhalb des Gemeindegebiets soll nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses genehmigt werden; insoweit gilt zum Schutze des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts des Toten ein besonders strenger Prüfungsmaßstab. Die Befugnisse des Fried-
hofsträgers zu Schließung und Entwidmung des Friedhofs sowie von Friedhofsteilen bleiben unbe-
rührt.  
 
(2) Die Ausgrabung von Leichen und Aschen zu anderen Zwecken als der Umbettung bedarf einer 
behördlichen oder richterlichen Anordnung. Umlegungen, die innerhalb der gleichen Grabstätte aus 
Anlass einer weiteren Bestattung oder Beisetzung oder auf Betreiben des Friedhofsträgers innerhalb 
des Friedhofs aus Anlass der Einebnung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit durchgeführt wer-
den, gelten nicht als Ausgrabung eines Toten im Sinne des Satzes 1. 
 
(3) Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind nicht zulässig. Um-
bettungen von Erdbestattungen sind aus hygienischen Gründen innerhalb der ersten fünf Jahre der 
Ruhefrist nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses zu genehmigen. 
 
(4) Umbettungen können von Angehörigen des Verstorbenen oder dem Nutzungsberechtigten einer 
Grabstätte beim Friedhofsträger beantragt werden. Kann ein Antragsteller nicht allein darüber verfü-
gen, so muss er eine schriftliche Einwilligung der Mitberechtigten beibringen. 
 
(5) Alle Umbettungen werden vom Friedhofsträger durchgeführt. Er bestimmt den Zeitpunkt der Um-
bettung. 
 
(6) Die Umbettung und Ausgrabung von in Urnenstelen beigesetzen Urnen und die auf Aschestreu-
feldern verstreuten Aschen ist nicht zulässig. Absatz 1 Satz 5 gilt sinngemäß. Absatz 2 Satz 1 bleibt 
unberührt. 
 
 
 

V. Denkzeichen und Einfriedungen 
 

§ 25 
Einreichung von Unterlagen 

 
(1) Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen 
oder deren Änderung ist unbeschadet der nach baubehördlichen und sonstigen Vorschriften erfor-
derlichen Erlaubnis nur mit Einwilligung des Friedhofsträgers gestattet. 
 
(2) Vor Erteilung der Genehmigung darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden. Ohne Genehmi-
gung aufgestellte Grabmäler usw. können auf Kosten des Verpflichteten vom Friedhofsträger entfernt 
werden. Mit dem Antrag sind Zeichnungen in einfacher Ausfertigung im Maßstab 1:10 schriftlich, per 
Fax oder per E-Mail einzureichen; bei der Anbringung eines QR-Codes oder eines anderen vergleich-
baren maschinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten Internetseite zum Zeitpunkt des 
Antrags vollständig anzugeben. Im Falle einer Zusendung per E-Mail ist der Antrag mit allen Anlagen 
als PDF-Dokument beizufügen. Aus dem Antrag und den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der 
Anlage ersichtlich sein. 
 
(3) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn das Grabmal usw. nicht den Vorschriften der Fried-
hofssatzung entspricht. Dasselbe gilt für die Wiederverwendung alter Grabmäler. 
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§ 26 

Beschaffenheit von Grabmälern 
 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Fried-
hofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird und keine vermeidbare Be-
einträchtigung der Nachbargrabstätten erfolgt. 
 
(2) Grabmäler müssen aus wetterbeständigem Werkstoff - Naturstein, Holz, Kupfer, Bronze, Schmie-
deeisen oder Aluminium in patinierter Verarbeitung - hergestellt, nach den Erfordernissen der jewei-
ligen Umgebung gestaltet und handwerksgerecht, schlicht und dem Werkstoff gemäß bearbeitet sein. 
 
(3) Eine gleichartige Bearbeitung aller Seiten des Grabmals (auch der Rückseite) ist grundsätzlich er-
wünscht. 
 
(4) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, möglichst seitlich an den Grabmälern 
angebracht werden. 
 
(5) Nicht zugelassen sind 
 
a) Grabmäler aus Kunststoff, Kunststeinen, Gips, Glas, Porzellan sowie aus Kork-, Tropf- oder 
Grottensteinen, 
b) Inschriften, die der Würde des Ortes nicht entsprechen. 
 
(6) Stehende Grabmäler sollen nicht höher als 1,20 m sein. 
Stelen und Grabkreuze aus Holz sollen nicht höher als 1,50 m sein. 
Liegende Grabmäler (Grabplatten oder sogenannte Kissensteine) dürfen 50 % der Grabfläche nicht 
überschreiten. 
 
(7) Einfassungen sind zulässig, wenn sie aus Stein (behauen, geformt oder gebrannt) sind. Die Einfas-
sungen müssen der Umgebung angepasst sein und dürfen grundsätzlich nicht mehr als 8 cm über 
Wegeniveau eingebaut werden. Die Einfassungen müssen vollständig auf den einzufassenden Grab-
stätten liegen und mit den Grabstättengrenzen abschließen. Sie sollen grundsätzlich eine Breite von 
0,10 m nicht überschreiten. Einfassungen sind bei Erdbestattungen auf der zu öffnenden Grabstelle 
und den angrenzenden Grabstätten jeweils zu Lasten des Eigentümers der Einfassung zu entfernen. 
Grabstätteneinfassungen ersetzen keine Wegeeinfassungen. 
 
(8) Die erstmalige Anlage der Einfriedung der Wahlgräber wird durch den Friedhofsträger vorgenom-
men. 
 
(9) Urnengräber sind wie folgt zu gestalten: 
 
a) in Bereichen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften: 
 

- Grabsteinplatte mit dem Maß 0,90 m x 0,90 m, Höhe der Platte 4 - 6 cm, Naturfarbton, die  
 Grabsteinplatte darf das Bodenniveau um bis zu 3 cm überragen. 
 
b) in Bereichen mit besonderen Gestaltungsvorschriften: 
 

- die Platte darf nur 50 % der Grundfläche (0,90 m x 0,90 m) in Anspruch nehmen. 
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- bei aufrecht stehenden Grabmalen (Stelen) dürfen die Maße (0,30 m x 0,30 m x 0,80 m)  
 nicht überschritten werden 
 
c) bei Urnenreihengräbern: 
 

-Grabsteinplatte mit dem Maß 0,30 m x 0,20 m, Höhe der Platte 3 cm, Naturfarbton, die Verlegung 
hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. 

 
Bepflanzungen dürfen die Höhe von 0,80 m nicht überragen 
 
d) die seitliche Einfassung erfolgt mit Split, die obere und untere Einfassung mit einheitlichen 
Randsteinen 0,10 m x 0,20 m.  
 
e) bei Rosengräbern: 
 

- Grabsteinplatte mit dem Maß 0,30 m x 0,40 m, Höhe der Platte 3 cm Naturfarbton, die Verlegung 
hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. 

 
(10) Für pflegefreie Reihengräber sind Liegeplatten in einer einheitlichen Größe von 0,50 m x 0,40 m 
aus Hartgestein mit gebrochenen Kanten in Schwarz- und Grautönen anzufertigen. Die Dicke muss 
mindestens 6 cm betragen. Die Verlegung hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. Eine weitere 
gärtnerische Gestaltung der Grabfläche ist nicht gestattet. Schriftzüge, Ornamente u. ä. dürfen nur 
vertieft dargestellt werden. Erhabene Schmuck-, Schrift- und Gestaltungselemente sind nicht zuge-
lassen. 
 
(11) Urnenkammern werden mit einer Verschlussplatte verschlossen. Die Verschlussplatten werden 
vom Friedhofsträger zur Verfügung gestellt und bleiben in seinem Eigentum. 
 
Die Verschlussplatten dürfen nur nach den Vorgaben des Friedhofsträgers durch einen zugelassenen 
Steinmetz beschriftet werden. Der jeweilige Schriftentwurf bedarf der vorherigen kostenpflichtigen 
Zustimmung des Friedhofsträgers. 
 
Ornamente, Figuren, Bildnisse, Verzierungen oder Grabausschmückungen dürfen nur entsprechend 
der Vorgaben des Friedhofsträgers angebracht werden. Die Nachbargräber dürfen nicht beeinträch-
tigt werden. Wird eine Verschlussplatte unzulässig beschriftet, bemalt oder durch individuelle Stein-
metzarbeiten verändert oder beschädigt, wird die Verschlussplatte durch den Friedhofsträger zulas-
ten des / der Nutzungsberechtigten erneuert. 
 
(12) Für Sternenkindgräber dürfen Liegeplatten in der einheitlichen Größe 0,30 m x 0,30 m auf dem 
Grabfeld angebracht werden. Die Verlegung hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen.  
 
(13) Für Rasengräber dürfen Liegeplatten in einer einheitlichen Größe von 0,50 m x 0,40 m angefertigt 
werden. Die Verlegung hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. Eine weitere gärtnerische Ge-
staltung der Grabfläche ist nicht gestattet. Schriftzüge, Ornamente u. ä. dürfen nur vertieft dargestellt 
werden. Erhabene Schmuck-, Schrift- und Gestaltungselemente sind nicht zugelassen. 
 
 

§ 27 
Entfernung von Grabmälern 

 
(1) Die in § 23 genannten Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nicht ohne Einwilligung des 
Friedhofsträgers entfernt werden. 
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(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts (bzw. der Ruhefrist bei Reihengräbern) sind Grabmäler usw. von 
den Berechtigten zu entfernen. Geschieht das nach einmaliger Aufforderung nicht, werden die Grab-
mäler usw. auf Kosten der Berechtigten vom Friedhofsträger abgeräumt. Die Grabmäler usw. gehen 
entschädigungslos in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 
(3) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des 
Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz des Friedhofs-
trägers im Einvernehmen mit der zuständigen Denkmalbehörde. 
 

§ 28 
Standsicherheit von Grabmalen 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und sonstige bau-
liche Anlagen wie Grabeinfassungen nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks gemäß 
der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) des DENAK Deut-
sche Naturstein Akademie e. V. in der jeweils gültigen Fassung einzubringen. Die vorgeschriebene 
Prüfung der Grabmalanlagen wird jährlich durchgeführt. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend. 
 
(2) Die Nutzungsberechtigten (zur Unterhaltung und Pflege Verpflichteten) sind für alle Schäden haft-
bar, die infolge ihres Verschuldens, insbesondere durch Umfallen der Grabmäler bzw. Abstürzen von 
Teilen derselben verursacht werden. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz einmaliger schriftlicher 
Aufforderung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer festzusetzenden, angemessenen Frist besei-
tigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, Grabmäler, die umzustürzen drohen oder wesentliche Anzei-
chen der Zerstörung aufweisen, umzulegen oder entfernen lassen. Sind die Nutzungsberechtigten 
nicht zu ermitteln, so kann der Friedhofsträger nach entsprechender ortsüblicher Bekanntmachung 
das Erforderliche veranlassen. 
 
 

VI. Herstellung, Bepflanzung und Unterhaltung der Gräber 
 

§ 29 
Herrichtung von Gräbern 

 
(1) Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofs würdigen Weise gärtnerisch angelegt und unter-
halten werden. Sie sind spätestens drei Monate nach der Bestattung würdig herzurichten und bis zum 
Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit ordnungsgemäß zu unterhalten. 
 
(2) Die Gestaltung der Grabstellen ist ebenerdig und ohne Grabhügel vorzunehmen. 
 
(3) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, die die benachbarten 
Gräber nicht stören. Alle gepflanzten Bäume und Sträucher gehen in das Eigentum des Friedhofsträ-
gers über. Stark wuchernde Bäume und Sträucher sind zu entfernen oder zurückzuschneiden, wenn 
sie öffentliche Anlagen, Wege oder benachbarte Gräber beeinträchtigen, insbesondere, wenn sie eine 
Höhe von 2,50 m überschreiten. 
 
(4) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Gräbern zu entfernen. 
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(5) Das Aufstellen der Würde des Ortes nicht entsprechender Gefäße, zur Aufnahme von Blumen ist 
nicht gestattet. 
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. 
 
(7) Die Benutzung von Torf und roter Asche bei der Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(8) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberech-
tigte nach einmaliger schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.  
Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann der Friedhofsträger in diesem 
Fall die Grabstätte auf seine Kosten (Ersatzvornahme) in Ordnung bringen oder bringen lassen. 
 
 

VII. Sonstige Vorschriften 
 

§ 30 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) In der Leichenhalle werden die Toten bis zu ihrer Bestattung oder Beisetzung aufbewahrt. Die 
Aufbewahrung erfolgt in der Regel in der Leichenhalle des Friedhofes, auf dem die Beerdigung vorge-
sehen ist. 
 
(2) Die Leichenhalle darf nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers und in Begleitung dessen Personals 
betreten werden. Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, kön-
nen die Angehörigen die Toten während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder – falls eine solche nicht stattfindet – der Bestattung 
oder Beisetzung endgültig zu schließen. § 28 Absatz 2 bleibt unberührt.  
 
(3) Die Särge der Toten mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.  
 
 

§ 31 
Friedhofskapelle und Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle) abgehalten werden.  
 
(2) Auf Antrag kann der Friedhofsträger gestatten, dass der Sarg während der Trauerfeier geöffnet 
wird. Satz 1 gilt nicht, wenn der Tote an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem In-
fektionsschutzgesetz gelitten hat, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung 
der Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden wi-
dersprechen würde.  
 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Tote an einer meldepflich-
tigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.  
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(4) Die Auswahl von Musik- und Gesangsdarbietung muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen 
gewahrt bleibt.  

 
 

§ 32 
Grabschmuck 

 
Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerflo-
ristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken und Grabschmuck nicht verwandt 
werden. 
 
 

§ 33 
Grabverzeichnis 

 
Es wird ein Grabverzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden Nummern der Gräber ge-
führt. 
 

§ 34 
Haftung 

 
Der Friedhofsträger hat auf dem Friedhof keine besondere Obhuts- und Überwachungspflicht. Er haf-
tet nicht für Schäden, die durch dritte Personen oder Tiere entstehen. 
 
 

VIII. Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 35 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
- a) sich als Besucher entgegen § 5 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend verhält oder Anord-
nungen der mit der Aufsicht betrauten Personen nicht befolgt, 
- b) als Gewerbetreibender entgegen § 6 auf dem Friedhof handelt, 
- c) eine Bestattung entgegen § 7 dem Friedhofsträger nicht anmeldet, 
- d) entgegen § 22 ohne vorherige Einwilligung des Friedhofsträgers Grabmale oder bauliche Anlagen 
errichtet bzw. unter Missachtung der Vorschriften in den §§ 22 bis 25 Grabmale oder bauliche Anla-
gen verändert, entfernt oder nicht in verkehrssicherem Zustand erhält, 
- e) die besonderen Gestaltungs- und Unterhaltsvorschriften der §§ 23, 24 und 26 missachtet 
- f) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 29 verwendet, 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
 

IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 

§ 36 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und der Friedhofshalle werden Gebühren nach der jeweiligen Fried-
hofsgebührensatzung erhoben. 
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§ 37 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Burggemeinde Brüggen (Friedhofssatzung) vom 13. Dezember 2022 außer 
Kraft. 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Friedhofssatzung) vom 24. Oktober 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 24. Oktober 2023 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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984/2023 Bebauungsplan Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ 

 
Bekanntmachung der Burggemeinde Brüggen 

Aufstellung des Bebauungsplanes Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Für den Bebauungsplan Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ der Burggemeinde Brüggen wird die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 
 
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes.   
 
Der von dem Bebauungsplan Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ betroffene räumliche Geltungs-
bereich ist in dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt durch Umrandung kenntlich gemacht. 
 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung dargelegt und erläutert. Dabei wird auch Gelegen-
heit zur Erörterung und Äußerung gegeben. 
 
Zu diesem Zweck besteht in der Zeit vom 

17.11.2023 bis einschließlich 18.12.2023 

auf der Webseite der Burggemeinde Brüggen (Link: https://www.brueggen.de/bauen-um-
welt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen) öffentlich ausgelegt. Zusätzlich können 
die Unterlagen beim Sachgebiet 2.1 Planen / Bauen / Umwelt der Burggemeinde Brüggen, Rathaus 
Brüggen, Zimmer 305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, dienstags (08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr) und freitags (08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen wer-
den. Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten können nach Terminvereinbarungen ebenfalls 
vorgenommen werden. Außerdem werden die Unterlagen über das zentrale Internetportal des Lan-
des zugänglich gemacht (Link: https://www.bauleitplanung.nrw.de). 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Planung bei der Burggemeinde abgegeben 
werden. Mit Ablauf des 18.12.2023 ist die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungs-
plan Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ abgeschlossen.  
 
Brüggen, den 02.11.2023 

gez. 

Frank Gellen 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brueggen.de/bauen-umwelt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen
https://www.brueggen.de/bauen-umwelt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen
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Burggemeinde Brüggen
Ortsteil Brüggen
Geltungsbereich Bebauungsplan 
Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“
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985/2023 Bebauungsplan Brü/15D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ 

Satzung über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre 

 
Satzung der Burggemeinde Brüggen über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Brü/15 D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ vom 31.10.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072) in Verbindung mit §§ 14 und 16 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juli 2023 (BGBl. I S. 221) hat der Rat der Burgge-
meinde Brüggen in seiner Sitzung am 24.10.2023 folgende Veränderungssperre als Satzung beschlos-
sen: 

 
 

§1 
Gegenstand der Satzung 

 
Die Geltungsdauer der bestehenden Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre zur Sicherung 
der Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Brü/15 D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ 
vom 06.04.2022 wird um ein Jahr verlängert. 

 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der von der Veränderungssperre betroffene Bereich umfasst den künftigen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Brü/15 D „Gewerbegebiet Weihersfeld“. Er ist in dem nachstehend abgedruckten Kar-
tenausschnitt durch Umrandung dargestellt. Der Kartenausschnitt ist Bestandteil der Satzung: 
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§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Kreis Viersen, in dem sie öffentlich 
bekannt gemacht wird, in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich ein 
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch mit dem Ablauf des 14.04.2025. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Brü/15 D „Gewerbegebiet Weihersfeld“ vom 31.10.2023 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise 
 
(1) Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf folgende Bestimmungen hingewiesen: 
 

Burggemeinde Brüggen
Ortsteil Brüggen
Veränderungssperre für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Brü/15D 
„Gewerbegebiet Weihersfeld“
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Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ers-
ten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffenen für da-
durch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Burggemeinde 
Brüggen beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 
Abs. 3 Satz 1 BauGB zum Erlöschen des Entschädigungsanspruchs wird hingewiesen. 

 
(2) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Burggemeinde Brüggen vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Brüggen, den 31.10.2023 
 
gez. 
 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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986/2023 Bebauungsplan Bra/10 „Ortskern Bracht – Markt“ 

 
1. Änderungssatzung 
der Burggemeinde Brüggen 
 
über örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW 
für den Bereich des Bebauungsplanes Bra/10 „Ortskern Bracht – Markt“ 
vom 02.11.2023  
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), in der zurzeit gültigen Fas-
sung in Verbindung mit § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 
2018 (BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), in Kraft getreten am 4. August 
2018 und am 1. Januar 2019, in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Burggemeinde Brüggen 
in seiner Sitzung am 24.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 
Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Bra/10 „Ortskern Bracht – Markt“ in der Gemarkung Bracht, Flur 24. Er ist in dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt durch Umrandung kenntlich gemacht.  
 
Kartenausschnitt 
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§ 2 
Örtliche Bauvorschriften textlicher Art 
 
Es werden ausschließlich örtliche Bauvorschriften textlicher Art erlassen: 
 
 
IV. Einfriedigungen 
 
1. Einfriedungen in Vorgärten 
 
1.1 Einfriedigungen baulicher Art im Vorgarten dürfen eine Höhe von 0,5 m, gemessen ab Ober-

kante angrenzender Verkehrsfläche, nicht überschreiten. Hecken dürfen eine Höhe von 1,0 m 
nicht überschreiten. 

 
1.2 Die Fläche des Vorgartens wird bestimmt durch die Straßenbegrenzungslinie und die ihr zuge-

wandte Baugrenze in der gesamten Breite des Grundstücks. Bei Eckgrundstücken bestimmt 
sich die Fläche des Vorgartens durch die Straßenbegrenzungslinie und die einer Straße zuge-
wandte Baugrenze in der Gesamtbreite des Grundstücks. 

 
2. Einfriedungen außerhalb der Vorgärten (Wohngärten) an Nachbargrenzen 
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2.1 Einfriedungen baulicher Art außerhalb der Vorgärten dürfen an den Nachbargrenzen eine 

Höhe von 1,8 m nicht überschreiten, gemessen ab genehmigter Geländeoberfläche. 
 
2.2 Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung und Errichtung von Einfriedungen die aktu-

ellen gesetzlichen Vorschriften des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG NRW) zu beachten sind. 
 
3. Einfriedungen außerhalb der Vorgärten (Wohngärten) an öffentlichen Verkehrs- oder Grün-

flächen 
 
3.1 Einfriedungen baulicher Art und Hecken außerhalb der Vorgärten dürfen an öffentlichen Ver-

kehrs- oder Grünflächen eine Höhe von 1,8 m nicht überschreiten, gemessen ab Oberkante 
Verkehrs- bzw. Grünfläche. 

 
3.2  Einfriedungen baulicher Art sind nur als offener Stabgitterzaun, Maschendrahtzaun oder Holz-

lattenzaun (Zaunlatte maximal 10 cm breit, Lattenabstand mindestens 3 cm) zulässig. Voll-
ständig geschlossene bauliche Einfriedungen sowie Sichtschutz-Einflechtungen sind nicht zu-
lässig. 

 
3.3 Dabei dürfen die Einfriedungen baulicher Art abweichend von Ziffer 3.2 bis zu einer Länge von 

maximal 1/3 der eingefriedeten Grenze als blickdicht geschlossenes Bauteil ausgeführt wer-
den (z.B. Mauer, Mauerpfeiler, Gabione, Holzelement oder Sichtschutz-Einflechtung). Das ma-
ximale Höhenmaß aus Ziffer 3.1 gilt entsprechend. Die geschlossenen Bauteile dürfen eine 
Einzellänge von maximal 5,0 m nicht überschreiten. Außerdem ist zwischen den geschlosse-
nen Bauteilen jeweils ein Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten. 

 
3.4 Stein- oder Betonsockel sind bis zu einer Höhe von 0,5 m zulässig. Die Sockelhöhe ist auf die 

maximal zulässige Einfriedungshöhe nach Ziffer 3.1 anzurechnen. 
 
4. Sonderfälle 
 
4.1 Bei Grundstücken, auf denen die Wohngärten der Straße zugewandt sind, gelten im Wohn-

gartenbereich die Vorschriften gemäß der Ziffern 2. und 3. entsprechend. 
 
4.2 Bei Grundstücken, auf denen die Wohngärten mit mehr als 2 Seiten an öffentliche Verkehrs- 

oder Grünflächen angrenzen, können Ausnahmen von den Regelungen gemäß Ziffer 3. für 
eine Seite zugelassen werden. 

 
4.3 Bei besonderen Geländeverhältnissen können Ausnahmen von den Höhenmaßen zugelassen 

werden. 
 
5. Bestandsschutz für vorhandene Einfriedungen, Trenn- und Sichtschutzwände 
 
 Von den Vorschriften dieser Satzung abweichende Einfriedungen, Trenn- und Sichtschutz-

wände und Hecken, die vor dem Inkrafttreten der Satzung zulässigerweise errichtet worden 
sind, haben Bestandsschutz. Bei Neuerrichtung sind die vorstehenden Regelungen anzuwen-
den. 
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§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes für den Kreis Viersen, in dem 
sie öffentlich bekannt gemacht wird, in Kraft. 
 
 
§ 4 
Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
 
Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung verlieren die Festsetzungen der Satzung über örtliche Bauvor-
schriften für den Bereich Bra/10 „Ortskern Bracht – Markt“ vom 25.09.2009 unter § 2, IV. Einfriedun-
gen und V. Abschirmwände und Garagengrenzwände vom 23.10.2009 ihre Rechtswirksamkeit. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW für den Bereich des 
Bebauungsplanes Bra/10 „Ortskern Bracht – Markt“ vom 02.11.2023 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Burggemeinde Brüggen vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Brüggen, den 02.11.2023 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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987/2023 Bebauungsplan Bra/18 „Im Holtfeld“ 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Bra/18 „Im Holtfeld“ 
 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
I. Aufstellungsbeschluss 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung 
am 24.10.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Für den Bebauungsplan Bra/18 „Im Holtfeld“ wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplanes beschlossen. Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes zwischen der Brüggener Straße und dem Gewerbegebiet Holtweg auf der Grundlage 
eines Analyse- und Strukturkonzepts. Der räumliche Geltungsbereich ist in der vorliegenden Über-
sichtskarte durch Umrandung kenntlich gemacht.“ 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Burggemeinde Brüggen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Bra/18 „Im 
Holtfeld“ vom 24.10.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Burggemeinde Brüggen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB hat bereits stattgefunden. 
 
 
II. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 24.10.2023 dem Entwurf des Bebauungs-
planes Bra/18 „Im Holtfeld“ einschließlich Begründung und Umweltbericht zugestimmt und die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Ziel der Änderung ist die Entwicklung eines neuen Wohngebietes zwischen der Brüggener Straße und 
dem Gewerbegebiet Holtweg. Das von der Beschlussfassung betroffene Gebiet ist in dem nachste-
hend abgedruckten Kartenausschnitt durch Umrandung kenntlich gemacht. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung werden der Planentwurf einschließlich Begründung und Umwelt-
bericht sowie die nach Einschätzung der Burggemeinde Brüggen wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 

17.11.2023 bis einschließlich 18.12.2023 

auf der Webseite der Burggemeinde Brüggen (Link: https://www.brueggen.de/bauen-um-
welt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen) öffentlich ausgelegt. Zusätzlich können 
die Unterlagen beim Sachgebiet 2.1 Planen / Bauen / Umwelt der Burggemeinde Brüggen, Rathaus 
Brüggen, Zimmer 305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, dienstags (08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr) und freitags (08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen wer-

https://www.brueggen.de/bauen-umwelt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen
https://www.brueggen.de/bauen-umwelt/bauen-wohnen/bauplanungsrecht/aktuelle-planungen


Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 78 

den. Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten können nach Terminvereinbarungen ebenfalls 
vorgenommen werden. Außerdem werden die Unterlagen über das zentrale Internetportal des Lan-
des zugänglich gemacht (Link: https://www.bauleitplanung.nrw.de). 
 
Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB 
u.a. nach den Umweltschutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts 
(Mensch, Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Orts- und 
Landschaftsbild, Erholung, Kulturelles Erbe, Schutzgüter-Wechselwirkungen) liegen folgende allge-
meine umweltbezogene Informationen vor:  
 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt 

geografisches Rauminformati-
onssystem (GIS) des Kreises 
Viersen, Altlastverdachtsflä-
chenkataster 

Aussagen zur Betroffenheit von 
Altlastenverdachtsfällen 

GIS des Kreises Viersen, Denk-
malliste Brüggen 

Aussagen zur Betroffenheit von 
Bau- und Bodendenkmälern 

Karte der Erdbebenzonen und 
geologischen Untergrundklas-
sen der Bundesrepublik 
Deutschland 1 : 350.000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen  

Aussagen zur Erdbebenzone 

Boden 

Geologischer Dienst NRW: Bo-
denschutz-Fachbeitrag für die 
räumliche Planung gemäß der 
Karte der schutzwürdigen Bö-
den von NRW 

Aussagen zur Bodenbeschaffen-
heit 

GIS des Kreises Viersen, Was-
serschutzzonen 

Aussagen zur Wasserschutzzone 

Bundesraumordnungsplans 
Hochwasserschutz (BRPH) 

Aussagen zu Risiken durch alle 
Arten von Hochwasser 

Hochwassergefahrenkarten 
Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MULNV 
NRW), 2021: Fachinformations-
system ELWAS 

Aussagen zu Einstautiefen (Was-
seransammlungen) und Fließge-
schwindigkeiten 

Wasser 

Starkregenhinweiskarte Minis-
terium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MULNV 

Aussagen zu Wassertiefen und 
Fließgeschwindigkeiten 
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NRW), 2021: Fachinformations-
system ELWAS 

Lärm und Erschütterungen BImSchG - Gesetz zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge 

DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau) 

DIN 18005 

TA Lärm 

Aussagen zu den Anforderungen 
an den passiven Schallschutz 

Regionalplan Düsseldorf, Flä-
chennutzungsplan Brüggen, 
Bebauungsplan  

Aussagen zur Gebietsauswei-
sungen 

Landschaftsplan Nr. 4n „Brach-
ter Wald / Ravensheide“ 

Aussagen zu den Entwicklungs-
zielen und Festsetzungen für Na-
tur und Landschaft 

Natur und Landschaft 

FFH-Gebiet. „Wälder und Hei-
den bei Brüggen-Bracht“ (DE-
4702-302) 

Vogelschutzgebiet „Schwalm-
Nette-Platte mit Grenzwald 
und Meinweg“ (DE-4603-401) 

Aussagen zum Schutz und zur 
Betroffenheit von Fauna-Flora-
Habitat- (FFH) und Vogelschutz-
gebieten 

 
Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge liegen vor und wurden zum Umwelt-
bericht herangezogen: 
 

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt 

Artenschutzrechtliche Vorprü-
fung (Stufe 1) 

Aussagen zur Betroffenheit ar-
tenschutzrechtlicher Belange: 
rechtliche Grundlagen, Unter-
suchungsgebiet, planungsrele-
vante Arten, Nachgewiesene 
Vogelarten, Ergebnisse und 
Analyse, Konfliktanalyse und 
Empfehlungen 

Natur und Landschaft 

Landschaftspflegerischer Fach-
beitrag 

Aussagen zur Landschafts-
pflege: Darstellung von ökologi-
schen und landschaftlichen Ge-
gebenheiten, Konfliktanalyse, 
Art und Umfang des Eingriffs, 
Eingriffscharakteristik und Min-
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derungsmaßnahmen, Kompen-
sationsmaßnahmen 

Boden und Grundwasser Untersuchung zur Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrun-
des 

Aussagen zur Versickerung des 
Niederschlagswassers im Plan-
gebiet: Boden, Grundwasser, 
Gründung, Versickerung 

Lärm und Erschütterungen Aussagen zur Ermittlung und 
Beurteilung der Schallimmissio-
nen: 

Schalltechnische Untersuchung 

 

Aussagen zur Verkehrspro-
gnose und den Auswirkungen 
auf den Verkehrsablauf insbe-
sondere auf der Brüggener 
Straße und der Straße Mevis-
senfeld 

Verkehr, Ver- und Entsor-
gung 

Erschließungsplanung Planung von Erschließungsstra-
ßen und -wegen für Pkw-, Fuß-
gänger- und Radverkehr, Ent-
wässerungsplanung 

 
Im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezo-
gene Stellungnahmen eingegangen: 
 

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt 
Boden Geologischer Dienst NRW, 

Kreis Viersen 
Hinweis zu den Baugrundeigen-
schaften und zum Schutz des 
Mutterbodens sowie zum vor-
sorgenden Bodenschutz, zur 
Erdbebengefährdung 

Bezirksregierung Arnsberg Hinweis zu bestehenden 
Grundwasserabsenkungen und 
Sümpfungsmaßnahmen 

Geologischer Dienst NRW keine Betroffenheit hinsichtlich 
des Gewässerschutzes 

Kreis Viersen keine Betroffenheit hinsichtlich 
des Gewässerschutzes 

Wasser, Grundwasser, Ge-
wässer 

Bezirksregierung Düsseldorf keine Betroffenheit hinsichtlich 
des Gewässerschutzes 
Hinweis zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers 

Niederschlagswasser Kreis Viersen 

Hinweis zum Starkregenmana-
gement 

Bezirksregierung Düsseldorf keine natur- und artenschutz-
rechtlichen Bedenken 

Natur und Landschaft 

AG Biotopschutz e.V. keine natur- und artenschutz-
rechtlichen Bedenken 
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Kreis Viersen Hinweis zur Natur und Land-
schaftspflege 

Landesbetrieb Wald und Holz Hinweis zur Waldbetroffenheit Wald 
Kreis Viersen Hinweis zur Waldbetroffenheit 
Landesbetrieb Straßenbau 
NRW 

Hinweis zu aktivem und passi-
vem Lärmschutz, zur Schadstof-
fausbreitung sowie zur Lärm-
Reflexion 

Bezirksregierung Düsseldorf keine Betroffenheit hinsichtlich 
des Immissionsschutzes 

Immissionen, Lärm 

Kreis Viersen Hinweis zur Untersuchung des 
Schallschutzes 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Planung elektronisch übermittelt werden 
an die E-Mail-Adresse: Planungsamt@brueggen.de oder bei der Burggemeinde abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. 
 
Für eventuelle Fragen zu dem ausgelegten Entwurf stehen Ihnen Frau Frieß und Frau Heusack (Rat-
haus Brüggen, Zimmer 305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, Tel. 02163/5701-160, 
-204) während der Dienststunden oder nach Vereinbarung zur Verfügung. 
 
 
Brüggen, den 02.11.2023 
 
gez. 
 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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Übersichtskarte 
 

 
 
 
  

Burggemeinde Brüggen
Ortsteil Bracht
Geltungsbereich Bebauungsplan
Bra/18 „Im Holtfeld“ 
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988/2023 Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 

 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 24.10.2023 den nachstehenden Be-
schluss gefasst: 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, ber. S. 327) 
in der zurzeit gültigen Fassung werden die nachstehend aufgeführten Straßen- und Wegeflächen für 
den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet und im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NRW wie 
folgt eingestuft: 
 
Gebrüder-Laumans-Weg 
Gemarkung Brüggen, Flur 53, Flurstück 646 
als Anliegerstraße 
 
Verbindungsweg zwischen Gebrüder-Laumans-Weg und Vennmühlenweg 
Gemarkung Brüggen, Flur 53, Flurstück 724 
als Fuß- und Radweg 
 
Der beigefügte Plan, in dem die gewidmeten Straßen- und Wegeflächen kenntlich gemacht wurden, 
ist Bestandteil der Widmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig zugestimmt 
-Rat, 24.10.2023- 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzu-
reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektro-
nischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 
 

• von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelas-
senen elektronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder 

 
• von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gem. § 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungswe-
gen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus ERVV in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere Informa-
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tionen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektroni-
schen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
Die DE-Mail Adresse lautet: vg-duesseldorf@egvp.de-mail.de. 
 
 
Brüggen, den 03.11.2023 
 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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989/2023 Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 

 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 24.10.2023 den nachstehenden Be-
schluss gefasst: 
 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, ber. S. 327) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Straßenfläche für den öffentlichen 
Verkehr als Gemeindestraße gewidmet und im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NRW als Anliegerstraße 
eingestuft: 
 
Vennmühlenweg 
Gemarkung Brüggen, Flur 53, Flurstück 723 
 
Der beigefügte Plan, in dem die gewidmete Straßenfläche kenntlich gemacht wurde, ist Bestandteil 
der Widmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig zugestimmt 
-Rat, 24.10.2023- 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzu-
reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektro-
nischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 
 

• von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelas-
senen elektronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder 

 
• von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gem. § 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungswe-
gen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus ERVV in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere Informa-
tionen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektroni-
schen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
Die DE-Mail Adresse lautet: vg-duesseldorf@egvp.de-mail.de. 
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Brüggen, den 03.11.2023 
 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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990/2023 Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 

 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 24.10.2023 den nachstehenden Be-
schluss gefasst: 
 
 
 Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, ber. S. 327) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Straßen-fläche für den öffentlichen 
Verkehr als Gemeindestraße gewidmet und im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NRW als Hauptverkehrs-
straße eingestuft:  
 
Borner Straße  
Gemarkung Brüggen, Flur 53, Flurstück 722  
 
Der beigefügte Plan, in dem die gewidmete Straßenfläche kenntlich gemacht wurde, ist Bestandteil 
der Widmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig zugestimmt 
-Rat, 24.10.2023- 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzu-
reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektro-
nischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 
 

• von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelas-
senen elektronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder 

 
• von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gem. § 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungswe-
gen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus ERVV in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere Informa-
tionen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektroni-
schen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
Die DE-Mail Adresse lautet: vg-duesseldorf@egvp.de-mail.de. 
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Brüggen, den 03.11.2023 
 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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991/2023 Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 

 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 24.10.2023 den nachstehenden Be-
schluss gefasst: 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Straßenfläche für den öffentlichen 
Verkehr als Gemeindestraße gewidmet und im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NRW als Anliegerstraße 
eingestuft: 
 
Irisweg (Teilbereich) 
Gemarkung Bracht, Flur 20, Flurstück 1621 
 
Der als Anlage beigefügte Plan, in dem die gewidmete Straßenfläche kenntlich gemacht wurde, ist 
Bestandteil der Widmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig zugestimmt 
-Rat, 24.10.2023- 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzu-
reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektro-
nischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 
 

• von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelas-
senen elektronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder 

 
• von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gem. § 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungswe-
gen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus ERVV in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere Informa-
tionen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektroni-
schen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
Die DE-Mail Adresse lautet: vg-duesseldorf@egvp.de-mail.de. 
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Brüggen, den 03.11.2023 
 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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Stadt Viersen 
 

992/2023 Öffentliche Zustellung der Ausweisungsverfügung für Herrn RAMA,   

Naser * 26.05.1981 

 
Die an den kosovarischen Staatsangehörigen Herrn RAMA, Naser * 26.05.1981 ohne festen Wohnsitz 
im Bundesgebiet gerichtete Ordnungsverfügung vom 25.10.2023 kann nicht auf herkömmliche Art 
zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an den 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.  
 
Gemäß §§1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Die Verfügung kann zu den allgemeinen Öffnungszeiten (dienstags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 
Uhr) bei der Stadt Viersen im Verwaltungsgebäude II auf der Theodor-Frings-Allee 22, 41751 Viersen, 
Ausländerbehörde, Zimmer 4, eingesehen und in Empfang genommen werden.  
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.  
 
Die Verfügung gilt gemäß § 10 LZG NRW zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zuge-
stellt.  
 
Viersen, 25.10.2023 
 
Stadt Viersen 
Fachbereich 30 – Ordnung und Sicherheit 
Abteilung II – Ausländerangelegenheiten 
 
Im Auftrag 
gez. Beier 
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993/2023 Ordnungsverfügung KFZ - FB30/I/70-10/158-23/Bar 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf meine Veranlassung hin wurde Ihr nicht für den Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug 
 
Fabrikat/Typ:     Volkswagen 
FIN:      WVWZZZ9NZ2Y009831 
ehemaliger Standort:    Viersen, Technologiering 
 
am 02.10.2023 von der Firma Bröker, Industriering 29, 41751 Viersen sichergestellt.  
 
1. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihr Fahrzeug bis zum 21.11.2023 bei o. g. Firma abzuholen oder einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen bzw. künftig ordnungsgemäß abzustellen.  
 
2. Gleichzeitig ordne ich hiermit die Verwertung des Fahrzeugs nach Fristablauf für den Fall an, dass 
Sie das Fahrzeug nicht innerhalb der unter Ziffer 1 eingeräumten Frist auslösen. 
 
Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (Bundesgesetzblatt I - BGBl. I 
- Seite 686) in der z. Zt. geltenden Fassung angeordnet. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Das Abschleppen, Sicherstellen und Verwahren Ihres Fahrzeuges stützt sich auf § 14 Ordnungsbe-
hördengesetz (OBG) i. V. m. § 32 Straßenverkehrsordnung (StVO), § 24 Nr. 13 OBG i. V. m. §§ 43 Nr. 
1, 44, 45 Polizeigesetz NRW (PolG NRW). 
 
Die Verwertung des Fahrzeuges der Marke / Fabrikat Volkswagen mit der letzten amtlichen FIN WV-
WZZZ9NZ2Y009831 wird gemäß § 24 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - GVNRW - Seite 528) in Verbindung 
mit § 45 Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 1990 (GV NRW Seite 70) in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen angeord-
net. 
 
Begründung zu 1 und 2: 
 
Nach meinen Erkenntnissen sind Sie letzter Halter des o. a. Kraftfahrzeuges, das am 02.10.2023 in 
Viersen, Technologiering, im öffentlichen Straßenverkehrsraum vorgefunden wurde. Das unver-
schlossene Fahrzeug war zum v. g.  Zeitpunkt nicht zugelassen und somit widerrechtlich im öffentli-
chen Straßenverkehrsraum abgestellt. Ihr Fahrzeug stellte somit eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung dar. Vor Ort konnten Sie nicht durch meinen Außendienstmitarbeiter ausfindig 
gemacht werden, sodass das Fahrzeug aus den v. g. Gründen am 02.10.2023 im Rahmen der Ersatz-
vornahme zur Beseitigung der gegenwärtigen Gefahr abgeschleppt und sichergestellt wurde. 
 
Nach § 32 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es unzulässig, Gegenstände auf Straßen zu 
bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden 
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kann. Nicht zugelassene Kraftfahrzeuge, die im öffentlichen Straßenverkehrsraum abgestellt sind, 
stellen regelmäßig eine Störung im Sinne des § 32 Abs. 1 StVO dar. Darüber hinaus muss in Städten 
mit bekanntermaßen hoher Verkehrsdichte und daher begrenztem Parkraum die öffentliche Ver-
kehrsfläche den im Rahmen des Gemeingebrauchs am Straßenverkehr teilnehmenden zugelassenen 
Kraftfahrzeugen vorbehalten bleiben.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Die Störung der Rechtsordnung ist bereits eingetreten und gegenwärtig bzw. dauert z. Zt. noch an. 
 
Die somit begründete Besorgnis, dass die Störungen auch im Zeitraum bis zur Entscheidung in der 
Hauptsache andauern werden, begründet ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen 
Vollziehung der Verfügung und überwiegt insoweit das private Interesse am einstweiligen Nichtvoll-
zug. 
 
Hinweis: 
 
Bei Abholung Ihres Kfz bei dem von mir beauftragten Abschleppunternehmen können Sie die Ab-
schlepp- und die Standkosten unmittelbar vor Ort entrichten. Machen Sie von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch, so werden die vorgenannten Kosten ebenfalls per Leistungsbescheid von Ihnen gefor-
dert. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionsstr. 39, schriftlich oder zu Protokoll 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch durch Über-
tragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben wer-
den. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 
(weitere Informationen finden Sie auf der Seitewww.justiz.de) Wird die Klage durch eine Rechtsan-
wältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse er-
hoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt 
nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen 
ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht.  Ist 
eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht mög-
lich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels 
Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende 
Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf An-
forderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
 
Hinweis: 
Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung der Klage 
kann auf Ihren Antrag durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, 
ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 
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994/2023 Bekanntmachung zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 

Versickerungsmaßnahme im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024-2023 

durch die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung zu einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
 

Aktenzeichen: 61.g27-7.-2019-3           Düren, 25.10.2023 
 
 

Bekanntmachung zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der Versickerungsmaßnahme 
im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024-2023 durch die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 

50935 Köln 
 

nach § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG NRW und § 3 PlanSiG  

Auf Grundlage der §§ 8 und 9 WHG i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wurde durch den Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 25.10.2023 
(Az. 61.g27-7-2019-3) der Wasserrechtsantrag der RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln vom 
28.Juli 2022 für die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach für den 
Zeitraum 2024 bis 2030 zugelassen. Die wasserrechtliche Erlaubnis enthält Nebenbestimmungen, die 
über die in den ausgelegten Antragsunterlagen dargestellten Schutzvorkehrungen hinausgehen. Zu-
dem wurde in der wasserrechtlichen Erlaubnis über die im Verfahren erhobenen Einwendungen ent-
schieden.  

Das Vorhaben umfasst die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach mit 
einer maximal zulässigen Versickerungsmenge von bis zu 35 Mio. m³/a, die dem Ausgleich des Sümp-
fungseinflusses des Tagebaus Garzweiler II dienen. Zudem wird die kurzeitige mechanische/hydrauli-
sche Regenerierung der Versickerungsanlagen erlaubt. 

In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Die Auswirkungen 
der Maßnahmen auf die Umwelt wurden bei den fachgesetzlichen Entscheidungen berücksichtigt.  
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Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des Antrags stehen in der Zeit vom 
20.11.2023 bis zum 04.12.2023 (einschließlich) auf der Internetseite des Bezirksregierung Arnsberg 
unter  

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 

sowie auf der Website des zentralen Portals Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen 
(§ 20 UVPG) 

www.uvp-verbund.de/nw  

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 

Zudem erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung in den Kommunen 

• Erkelenz, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Mönchengladbach, Viersen, Willich 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des Was-
serrechtsantrags im Zeitraum vom 20.11.2023 bis zum 04.12.2023 an dem nachstehend genannten 
Ort einzusehen: 

• bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Josef-Schregel-
Straße 21, 52349 Düren 

 
Die Veröffentlichung im Internet ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die Auslegung der Unterlagen. 

Maßgeblich sind die im Internet veröffentlichen Unterlagen. 

Die Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen bei der Bezirksregierung Arnsberg ist nach vorheriger 
Terminvereinbarung während der Dienstzeiten möglich. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich 
bitte an die 

• Bezirksregierung Arnsberg unter den Telefonnummern 02931-82 6419 oder 02931-82 6431 

montags bis donnerstags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr & 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

freitags 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden wor-
den ist zugestellt. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Betrof-
fenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die wasserrechtliche Erlaubnis von den Betroffenen und 
von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der  
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Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 
52349 Düren 

 
 

angefordert werden. 

Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnis lautet: 

Im Einvernehmen mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf ergeht folgen-
der Bescheid: 
 
Der RWE Power AG in Köln und ihren Rechtsnachfolgern wird für den Tagebau Garzweiler II auf Antrag 
vom 28.07.2022 – 61.g27-7-2019-3 – in Verbindung mit der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Sümp-
fung des Tagebaus Garzweiler II vom 30.10.1998 – 61.g27-7-1-2 – mit dem II. Nachtrag vom 
14.07.2004 sowie dem Ergänzungspapier vom 31.03.2023 und unbeschadet der Rechte Dritter die 
widerrufliche 

 

wasserrechtliche Erlaubnis 

 

erteilt, zum Ausgleich für die Sümpfungseinflüsse des Tagebaus Garzweiler II aufbereitetes Sümp-
fungswasser unmittelbar in den Grundwasserkörper innerhalb der in Anlage 1 zu diesem Bescheid 
festgelegten Bereiche mittels Versickerungsschlitzen, Versickerungsbrunnen und Infiltrationslanzen 
zu infiltrieren. 
 
Die maximal zulässige Versickerungsmenge beträgt 35 Mio. m³/a. 
 
Im Übrigen wird der Antrag hinsichtlich der darüberhinausgehend beantragten Versickerungsmenge 
abgelehnt. 
 
Die Infiltrationsmaßnahmen sind so zu betreiben, dass eine ausreichende Stützung der großräumig 
miteinander vernetzten Feuchtgebiete bzw. grundwasserabhängigen Feuchtgebiete im Bereich 
Niers/Trietbach erfolgt. 
 
Darüber hinaus wird unbeschadet der Rechte Dritter die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis er-
teilt, das bei der mechanischen/hydraulischen Regenerierung der Versickerungsanlagen anfallende 
Wasser bis zu einer Höchstmenge von 0,04 m³/s kurzzeitig zu fördern und bis zu 190 m³/2h dieser 
Wässer über vorhandene oder eigens zu diesem Zweck zu erstellende Sickerelemente in den oberen 
Grundwasserleiter zu versickern.  
 
Wesentliche Rechtsgrundlagen  
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• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – vom 31.07.2009 (BGBI I S.2585), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr.5) geändert worden ist, §§ 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 27 ff und 47 ff 

• Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 (GV.NW.1995 S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) 

• Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage Verzeichnis An-
hang II, lfd. Nr.2 Wasserrecht jeweils in der zurzeit geltenden Fassung 

• Verwaltungsverfahrengesetz NRW § 17, 73, 74 
• Planungssicherstellungsgesetz § 2, 3, 4, 5 
• §§ 18, 19, 20, 21 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

18. März 2021 (BGBI. I. S.540) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6)  

• §§13-17, § 19, §§ 23-30, §§ 33-34, §§ 44,45 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I. S.2240) 

• §§ 30-33, §§ 36-42, § 53 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (GebG. 
NRW) in der Fassung vom 23.08.1999 (GV.NRW. 1999 S. 524) 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils aktuellen Fassung angewendet worden. 

 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster (Postanschrift: 
Postfach 63 09, 48033 Münster) erhoben werden. Sie ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht ein-
zureichen. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils gültigen Fassung. 
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Hinweis: 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Do-
kument übermittelt werden.  

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, 
denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung 
steht.  

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung 
mittels Schriftform zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzu-
reichen.  

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Für die Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen technischen Voraussetzungen un-
ter http://www.egvp.de aufgeführt. 

 

Im Auftrag: 

gez.  

Maximilian Jeglorz 
 
  

http://www.justiz.de/
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995/2023 98. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Gewerbegebiet 

Süchtelner Straße / Oberrahser" 

- Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung gem. gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

i.V.m. § 3 Abs.2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
19.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beschließt die erneute öffentliche Auslegung der 
98. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Ober-
rahser“ gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. sowie die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB.“ 
 
Hinweise zum Beschluss  
Der Geltungsbereich der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Viersen befindet sich am 
nördlichen Siedlungsrand des Stadtteils Viersen am nördlichen Abschluss der Ortslage Oberrahser. 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 0,98 ha erstreckt sich über das Flurstück 1993, Flur 85 der Gemar-
kung Viersen und einen Teil des Flurstücks 1938, Flur 85, Gemarkung Viersen. Die genaue Abgrenzung 
des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich. 
Zielsetzung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung einer gewerblichen Bau-
fläche einschließlich der Darstellung von Grünwegen zur Vernetzung des Grünraums im Umfeld sowie 
zur Abschirmung der künftigen Gewerbefläche. 
Im Rahmen 98. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange 
des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen Umweltauswirklungen ermittelt und bewertet werden. Diese werden im 
Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begründung der Flächennutzungsplanänderung wird. 
Die Aufstellung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Viersen im Bereich "Gewer-
begebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße/ Oberrahser". 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2023 (BGBl. I S. 184) und des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086). 
 
Aufgrund des Beschlusses liegt der Entwurf der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
"Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" einschließlich Begründung mit Umweltbericht so-
wie den verfügbaren umweltbezogenen Informationen im Fachbereich 60 Stadtentwicklung, Bahn-
hofstraße 23 - 29, 41747 Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgenden Dienststunden, 
öffentlich aus: 
 
montags bis donnerstags  von 08:00 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
freitags     von 08:00 - 12:30 Uhr 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit 
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vom 21.11.2023 bis einschließlich 21.12.2023 

 
Die Unterlagen können zur zusätzlichen Information auch im Internet unter https://www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren/ eingesehen werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift zum Entwurf der 98. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" bei der Stadtverwaltung 
Viersen (bei oben genannter Adresse) abgegeben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Die Aufstellung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Viersen im Bereich "Gewer-
begebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser". 
 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen, z.B. aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist 
der öffentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie 
die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten 
nur nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschrän-
kungsauflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 287 (Herr Klütsch) 
02162 101 187 (Frau Förtsch) 
02162 101 286 (Herr Grefen) 

 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und liegen mit aus: 
 
I. Umweltbericht als Bestandteil der Begründung mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezoge-
ner Auswirkungen der Planung und der möglichen Betroffenheit von den Schutzgütern: „Mensch, Ge-
sundheit und Bevölkerung“ „Tiere / Pflanzen und biologische Vielfalt“, „Boden / Fläche“, „Wasser“, 
„Klima und Luft“, der Schutzgüter „Landschaft“ sowie von „Kultur- und Sachgütern“. Es erfolgen Aus-
sagen zu den jeweiligen Wechselwirkungen.  
 
Der Umweltbericht enthält eine allgemeine verständliche Zusammenfassung. In dieser werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen dargestellt, insbesondere: 
- Verlust von ca. 0,74 ha unversiegeltem Boden 

Die Grundlage des Umweltberichtes bilden u.a. die nachfolgend näher beschriebenen Fachbeiträge, 
Gutachten und Stellungnahmen. 
 
II. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Beschreibung und Bewertung des durch die Planung aus-
gelösten Eingriffes in die Natur und Landschaft und zur Entwicklung von Kompensations-, Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
III. Artenschutzprüfung (ASP I) zur Prognose, ob und bei welchen Arten ggf. artenschutzrechtliche 
Konflikte auftreten können. Die vorliegende Vorprüfung greift hierbei auf die naturschutzfachlich be-
gründete Vorauswahl derjenigen Arten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
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NRW (LANUV) für Nordrhein-Westfalen zurück, die bei der artenschutzrechtlichen Prüfung als „pla-
nungsrelevante“ Arten im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Planungs-
relevante Tierarten werden durch das Vorhaben bei Beachtung und Umsetzung der in der ASP I be-
nannten Hinweise und Maßnahmen nicht beeinträchtigt. Auszuschließen ist darüber hinaus das Vor-
kommen besonders geschützter Pflanzenarten.  
 
IV. Hydrogeologisches Gutachten zur Baugrunderkundung und Feststellung der Sickerfähigkeit der 
unterlagernden gewachsenen Böden 
 
V. Stellungnahme Starkregenbetrachtung zur Einschätzung der Auswirkungen von Starkregen auf 
den Geltungsbereich einschließlich einer Empfehlung zum Umgang im Rahmen der Bauleitplanung 
 
VI. Schalltechnische Untersuchung zu den möglichen Auswirkungen durch Gewerbe- und Verkehrs-
lärm auf die benachbarten schützenswerten Nutzungen sowie zur Betrachtung der auf den Geltungs-
bereich einwirkenden Immissionen 
 
VII. Archäologischer Kurzbericht - Bericht über archäologische Untersuchung durch zwei Sondage-
streifen 
 
VIII. Verkehrsuntersuchung zum Nachweis der Verträglichkeit des Planvorhabens im Straßennetz un-
ter Mitberücksichtigung einer im Bau befindlichen Kindertagesstätte 
 
Darüber hinaus liegen folgende umweltbezogene Informationen in Form von Stellungnahmen / Un-
terlagen aus: 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB: 
Es wird kritisiert, dass der Bebauungsplan keine Einschränkungen zum Ausschluss fossiler Energie-
träger enthält. 
Es wird kritisiert, dass die gewerblichen Nutzungen zu unverträglichen Immissionen führen würden.  
Die ökologische und gestalterische Qualität der am nördlichen Rand des Planbereiches vorgesehe-
nen öffentlichen und privaten Grünflächen wird kritisch gesehen.  
Es wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen kritisiert. 
Es wird kritisiert, dass mit einer gewerblichen Nutzung Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbar-
keit beansprucht werden. 
Es wird die Verträglichkeit des geplanten Gewerbegebietes in Bezug auf die bestehende Umgebung 
in Frage gestellt. 
Die Vereinbarkeit eines Gewerbegebiets neben Wohnnutzungen und Kindertagesstätte wird kri-
tisch gesehen.  
Das mit der Nutzung verbundene Verkehrsaufkommen wird kritisch gesehen.  
Es wird auf die Ziele des Landesnaturschutzgesetzes und die Beeinträchtigungen der Allee hingewie-
sen. 
Es wird eine Gefährdung des Entwicklungsziels „Anreicherung“ des Landschaftsplanes Nr. 6 befürch-
tet.  
Die Lage der Fuß- und Radwegeverbindung am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird kriti-
siert.  
Es wird auf die getroffenen Festsetzungen zum Immissionsschutz für den Nachtzeitraum hingewie-
sen. 
Es wird auf die Lage des vermuteten archäologischen Konfliktbereiches hingewiesen. 
 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 
Es wird auf den Schutz von Grund und Boden im Hinblick auf eine hohe Versiegelung durch ein künf-
tiges Gewerbegebiet hingewiesen.  
Die Vereinbarkeit eines Gewerbegebiets neben Wohnnutzungen wird kritisch gesehen.  
Das mit der Nutzung verbundene Verkehrsaufkommen wird kritisch gesehen.  
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Es wird eine Gefährdung des Entwicklungsziels „Anreicherung“ des Landschaftsplanes Nr. 6 befürch-
tet.  
Die Lage der Fuß- und Radwegeverbindung am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird kriti-
siert.  
 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB: 
 
Die Landwirtschaftskammer NRW regt an, die externe Kompensation und Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen zu minimieren. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaft sowie Artenschutz weist auf die Ziele des Landschaftspla-
nes und die Beeinträchtigungen der Allee hin. 
Der Kreis Viersen - Bodenschutz gibt einen Hinweis zum Schutz der Oberböden. 
Der Kreis Viersen – Immissionsschutz sieht immissionsschutzrechtliche Bedenken. 
Der Kreis Viersen – Wasserrecht gibt Hinweise zum Schutz vor Starkregenereignissen. 
Der Kreis Viersen – Art der Nutzung, Einzelhandel und Verkehrsfläche weist auf die Festlegungen zu 
den Einzelhandelsverkaufsflächen und deren Herleitung hin. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Ländliche Entwicklung weist auf die Belange zur Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen hin. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf - Immissionsschutz weist zudem auf das Gefahrenpotential schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen nach Seveso III-Richtlinie hin. 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW bittet um Nachweise der sicherheitsrelevanten Sichtdreiecke 
im Zuge der Anbindung. 
Die NEW - Entwässerung weist auf die Versickerung bzw. Ableitung von Niederschlagswässern, die 
Konzeption und Bemessung der Entwässerungssysteme und Starkregengefahren hin. 
 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB: 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW sieht Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Straße 
und bittet um Nachweise der sicherheitsrelevanten Sichtdreiecke. 
Der geologische Dienst NRW weist auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hin, die bei Planung 
und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW 
zu berücksichtigen ist. 
Die Landwirtschaftskammer NRW regt an, eine externe Kompensation vorrangig durch die Aufwer-
tung vorhandener Strukturen zu minimieren. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Entwicklung und Bodenordnung regt an, dass flächensparende 
und agrarstrukturverträgliche Ausgleichsmaßnahmen zu bevorzugen sind. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf - Immissionsschutz weist zudem auf das Gefahrenpotential schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen nach Seveso III-Richtlinie hin. 
Der Kreis Viersen – Immissionsschutz sieht immissionsschutzrechtliche Bedenken. 
Der Kreis Viersen - Bodenschutz gibt einen Hinweis zum Schutz der Oberböden. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaftspflege regt an, die bestehende Erschließungsfläche des 
Lebensmittel-Discountmarktes südlich des Geltungsbereiches zur Herstellung einer gemeinsamen Zu- 
und Ausfahrt zu verbreitern, um eine Beeinträchtigung der geschützten Allee zu verhindern. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaftspflege weist auf die Ziele des Landschaftsplanes hin. 
Der Kreis Viersen –  Artenschutz benennt Maßnahmen zum Artenschutz. 
Der Kreis Viersen –  Einzelhandel empfiehlt den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben. 
Der Kreis Viersen –  Nahmobilität gibt Hinweise zur geplanten Fuß- und Radwegeverbindung. 
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege weist auf die Erforderlichkeit einer archäologischen Sachver-
haltsermittlung hin. 
Die NEW - Entwässerung weist auf die Versickerung von Niederschlagswässern, Starkregengefahren 
und eine erforderliche Kanalbaumaßnahme hin. 
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Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 19.09.2023 gefasste Be-
schluss zur erneuten öffentlichen Auslegung sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich "Gewerbegebiet 
Süchtelner Straße / Oberrahser" in Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
Viersen, den 25.10.2023  
 
 
 
 
gez. 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete  
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996/2023 Bebauungsplan Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrah-

ser" 

- Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 

3 Abs.2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB - 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
19.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 „Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beschließt die erneute öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes Nr. 141-5 „Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser“ gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB sowie die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.“  
 
Hinweise zum Beschluss 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrah-
ser“ befindet sich am nördlichen Siedlungsrand des Stadtteils Viersen am nördlichen Abschluss der 
Ortslage Oberrahser. 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 0,98 ha und erstreckt sich über das Flurstück 1993, Flur 85 der Ge-
markung Viersen und einen Teil des Flurstücks 1938, Flur 85, Gemarkung Viersen. Die genaue Abgren-
zung des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich. 
Das Verfahren zur Aufstellung Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Ober-
rahser“ erfolgt im Regelverfahren inklusive der Erstellung eines Umweltberichts. Im Rahmen dieses 
Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirklun-
gen ermittelt und bewertet werden. Diese werden im Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begrün-
dung des Bebauungsplans wird. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße/ Oberrahser" er-
folgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Viersen im Bereich "Gewerbegebiet Süchtelner Straße/ Oberrahser". 
Die naturschutzrechtliche Eingriffskompensation erfolgt auf der Grundlage eines Landschaftspflege-
rischen Fachbeitrags auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, angrenzend an die 
Autobahn A 61, südöstlich der Ortslage Schirick in der Gemarkung Süchteln, Flur 73, Flurstück 179. 
Die genaue Abgrenzung des Flurstücks ist aus dem beigefügten Kartenausschnitt (Kompensationsflä-
che) ersichtlich. 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 184) und des § 89 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086). 
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Aufgrund des Beschlusses liegt der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtel-
ner Straße / Oberrahser" einschließlich Begründung mit Umweltbericht sowie den verfügbaren um-
weltbezogenen Informationen im Fachbereich 60 Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23 - 29, 41747 
Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgenden Dienststunden, öffentlich aus: 
 
montags bis donnerstags  von 08:00 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
freitags    von 08:00 - 12:30 Uhr 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit 
 

vom 21.11.2023 bis einschließlich 21.12.2023. 
 

Die Unterlagen können zur zusätzlichen Information auch im Internet unter https://www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren/ eingesehen werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 141-5 
"Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" bei der Stadtverwaltung Viersen (bei oben genann-
ter Adresse bzw. über die Emailadresse: stadtplanung@viersen.de) abgegeben werden können. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzuläs-
sig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser" er-
folgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung der 98. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Viersen im Bereich "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrahser". 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen, z.B. aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist 
der öffentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie 
die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten 
nur nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschrän-
kungsauflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 287 (Herr Klütsch) 
02162 101 187 (Frau Förtsch) 
02162 101 286 (Herr Grefen) 

 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und liegen mit aus: 
 
I. Umweltbericht als gesonderter Bestandteil der Begründung mit Aussagen zur Berücksichtigung um-
weltbezogener Auswirkungen der Planung und der möglichen Betroffenheit von den Schutzgütern: 
„Mensch, Gesundheit und Bevölkerung“ „Tiere / Pflanzen und biologische Vielfalt“, „Boden / Fläche“, 
„Wasser“, „Klima und Luft“, der Schutzgüter „Landschaft“ sowie von „Kultur- und Sachgütern“. Es 
erfolgen Aussagen zu den jeweiligen Wechselwirkungen. Die Aussagen werden für den Planungsfall 
und für den Fall ohne Planung (Prognosenullfall) getroffen. Des Weiteren werden alternative Pla-
nungsmöglichkeiten dargestellt und die Fortführung der vorliegenden Planung begründet. 
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Der Umweltbericht enthält eine allgemeine verständliche Zusammenfassung. In dieser werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen dargestellt, insbesondere: 
- Verlust von ca. 0,74 ha unversiegeltem Boden 

 

Die Grundlage des Umweltberichtes bilden u.a. die nachfolgend näher beschriebenen Fachbeiträge, 
Gutachten und Stellungnahmen. 
 
II. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur Beschreibung und Bewertung des durch die Planung aus-
gelösten Eingriffes in die Natur und Landschaft und zur Entwicklung von Kompensations-, Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen  
 
III. Artenschutzprüfung (ASP I) zur Prognose, ob und bei welchen Arten ggf. artenschutzrechtliche 
Konflikte auftreten können. Die vorliegende Vorprüfung greift hierbei auf die naturschutzfachlich be-
gründete Vorauswahl derjenigen Arten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) für Nordrhein-Westfalen zurück, die bei der artenschutzrechtlichen Prüfung als „pla-
nungsrelevante“ Arten im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Planungs-
relevante Tierarten werden durch das Vorhaben bei Beachtung und Umsetzung der in der ASP I be-
nannten Hinweise und Maßnahmen nicht beeinträchtigt. Auszuschließen ist darüber hinaus das Vor-
kommen besonders geschützter Pflanzenarten.  
 
IV. Hydrogeologisches Gutachten zur Baugrunderkundung und Feststellung der Sickerfähigkeit der 
unterlagernden gewachsenen Böden 
 
V. Stellungnahme Starkregenbetrachtung zur Einschätzung der Auswirkungen von Starkregen auf 
den Geltungsbereich einschließlich einer Empfehlung zum Umgang im Rahmen der Bauleitplanung 
 
VI. Schalltechnische Untersuchung zu den möglichen Auswirkungen durch Gewerbe- und Verkehrs-
lärm auf die benachbarten schützenswerten Nutzungen sowie zur Betrachtung der auf den Geltungs-
bereich einwirkenden Immissionen 
 
VII. Archäologischer Kurzbericht – Bericht über archäologische Untersuchung durch zwei Sondage-
streifen 
 
VIII. Verkehrsuntersuchung zum Nachweis der Verträglichkeit des Planvorhabens im Straßennetz un-
ter Mitberücksichtigung einer im Bau befindlichen Kindertagesstätte 
 
Darüber hinaus liegen folgende umweltbezogene Informationen in Form von Stellungnahmen / Un-
terlagen aus: 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB: 
Es wird kritisiert, dass der Bebauungsplan keine Einschränkungen zum Ausschluss fossiler Energie-
träger enthält. 
Es wird kritisiert, dass die gewerblichen Nutzungen zu unverträglichen Immissionen führen würden.  
Die ökologische und gestalterische Qualität der am nördlichen Rand des Planbereiches vorgesehe-
nen öffentlichen und privaten Grünflächen wird kritisch gesehen.  
Es wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen kritisiert. 
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Es wird kritisiert, dass mit einer gewerblichen Nutzung Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbar-
keit beansprucht werden. 
Es wird die Verträglichkeit des geplanten Gewerbegebietes in Bezug auf die bestehende Umgebung 
in Frage gestellt. 
Die Vereinbarkeit eines Gewerbegebiets neben Wohnnutzungen und Kindertagesstätte wird kri-
tisch gesehen.  
Das mit der Nutzung verbundene Verkehrsaufkommen wird kritisch gesehen.  
Es wird auf die Ziele des Landesnaturschutzgesetzes und die Beeinträchtigungen der Allee hingewie-
sen. 
Es wird eine Gefährdung des Entwicklungsziels „Anreicherung“ des Landschaftsplanes Nr. 6 befürch-
tet.  
Die Lage der Fuß- und Radwegeverbindung am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird kriti-
siert.  
Es wird auf die getroffenen Festsetzungen zum Immissionsschutz für den Nachtzeitraum hingewie-
sen. 
Es wird auf die Lage des vermuteten archäologischen Konfliktbereiches hingewiesen. 
 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 
Es wird auf den Schutz von Grund und Boden im Hinblick auf eine hohe Versiegelung durch ein künf-
tiges Gewerbegebiet hingewiesen.  
Die Vereinbarkeit eines Gewerbegebiets neben Wohnnutzungen wird kritisch gesehen.  
Das mit der Nutzung verbundene Verkehrsaufkommen wird kritisch gesehen.  
Es wird eine Gefährdung des Entwicklungsziels „Anreicherung“ des Landschaftsplanes Nr. 6 befürch-
tet.  
Die Lage der Fuß- und Radwegeverbindung am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird kriti-
siert.  
 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB: 
 
Die Landwirtschaftskammer NRW regt an, die externe Kompensation und Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen zu minimieren. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaft sowie Artenschutz weist auf die Ziele des Landschaftspla-
nes und die Beeinträchtigungen der Allee hin. 
Der Kreis Viersen - Bodenschutz gibt einen Hinweis zum Schutz der Oberböden. 
Der Kreis Viersen – Immissionsschutz sieht immissionsschutzrechtliche Bedenken. 
Der Kreis Viersen – Wasserrecht gibt Hinweise zum Schutz vor Starkregenereignissen. 
Der Kreis Viersen – Art der Nutzung, Einzelhandel und Verkehrsfläche weist auf die Festlegungen zu 
den Einzelhandelsverkaufsflächen und deren Herleitung hin. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Ländliche Entwicklung weist auf die Belange zur Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen hin. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf - Immissionsschutz weist zudem auf das Gefahrenpotential schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen nach Seveso III-Richtlinie hin. 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW bittet um Nachweise der sicherheitsrelevanten Sichtdreiecke 
im Zuge der Anbindung. 
Die NEW - Entwässerung weist auf die Versickerung bzw. Ableitung von Niederschlagswässern, die 
Konzeption und Bemessung der Entwässerungssysteme und Starkregengefahren hin. 
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Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB: 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW sieht Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Straße 
und bittet um Nachweise der sicherheitsrelevanten Sichtdreiecke. 
Der geologische Dienst NRW weist auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hin, die bei Planung 
und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW 
zu berücksichtigen ist. 
Die Landwirtschaftskammer NRW regt an, eine externe Kompensation vorrangig durch die Aufwer-
tung vorhandener Strukturen zu minimieren. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf – Entwicklung und Bodenordnung regt an, dass flächensparende 
und agrarstrukturverträgliche Ausgleichsmaßnahmen zu bevorzugen sind. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf - Immissionsschutz weist zudem auf das Gefahrenpotential schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen nach Seveso III-Richtlinie hin. 
Der Kreis Viersen – Immissionsschutz sieht immissionsschutzrechtliche Bedenken. 
Der Kreis Viersen - Bodenschutz gibt einen Hinweis zum Schutz der Oberböden. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaftspflege regt an, die bestehende Erschließungsfläche des 
Lebensmittel-Discountmarktes südlich des Geltungsbereiches zur Herstellung einer gemeinsamen Zu- 
und Ausfahrt zu verbreitern, um eine Beeinträchtigung der geschützten Allee zu verhindern. 
Der Kreis Viersen – Natur- und Landschaftspflege weist auf die Ziele des Landschaftsplanes hin. 
Der Kreis Viersen –  Artenschutz benennt Maßnahmen zum Artenschutz. 
Der Kreis Viersen –  Einzelhandel empfiehlt den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben. 
Der Kreis Viersen –  Nahmobilität gibt Hinweise zur geplanten Fuß- und Radwegeverbindung. 
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege weist auf die Erforderlichkeit einer archäologischen Sachver-
haltsermittlung hin. 
Die NEW - Entwässerung weist auf die Versickerung von Niederschlagswässern, Starkregengefahren 
und eine erforderliche Kanalbaumaßnahme hin. 
 
Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 19.09.2023 gefasste Be-
schluss zur erneuten öffentlichen Auslegung sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange für den Bebauungsplan Nr. 141-5 "Gewerbegebiet Süchtelner Straße / Oberrah-
ser" in Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Viersen, den 25.10.2023  
 
gez.  
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete  
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997/2023 Bekanntmachung einer Straßenbenennung im Bereich der Häuser Bi-

stard 10, 12, 12a bis 12e 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und – planung des Rates der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung 
am 19.09.2023 beschlossen, den Erschließungsweg zu den Häusern Bistard 10, 12, 12a, 12b, 12c, 12d 
und 12e, mit „Zum Pütter Feld“ zu benennen. Die Lage und Ausdehnung der neuen Straße ist im La-
geplan zur Bekanntmachung zu erkennen.  
Die Benennung der Straße wird hiermit nach § 41 Abs. 3 S. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW S. 602) in der derzeit gültigen 
Fassung öffentlich bekannt gegeben. Als Tag der Bekanntgabe der Benennung wird der auf die Be-
kanntmachung im Amtsblatt Kreis Viersen folgende Tag bestimmt (§ 41 (4) VwVfg NRW). Der Be-
schluss mit Begründung kann während der Dienststunden, und zwar  
 

montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie  
freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  

 
bei der Stadt Viersen, Fachbereich Geodaten und Liegenschaften, technisches Rathaus, Bahnhofs-
traße 23-29, im Zimmer 228, eingesehen werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, schriftlich ein-
zureichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erklä-
ren. Die Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht werden. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Post-
stelle des Gerichts übermittelt werden.  
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird des-
sen verschulden dem Vertretenen zugerechnet.  
 
 
Viersen 03.11.2023 
 
Die Bürgermeisterin  
in Vertretung  
 
 
Susanne Fritzsche  
Technische Beigeordnete 
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Lageplan mit Darstellung des neuen Straßennamens „Zum Pütter Feld“: 
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998/2023 Bebauungsplan Nr. 148 "Freiheitsstraße / Bendstraße" in Viersen 

- die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in einer Sitzung am 
19.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beschließt: 
- die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 148 „Freiheitsstraße / Bendstraße“ gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
 
Lage des Plangebietes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 148 „Freiheitsstraße / Bendstraße“ bezieht sich auf 
einen städtischen Bereich Viersens und umfasst die Grundstücke Gemarkung Viersen, Flur 87, Flur-
stücke 111 bis 116, 119 bis 124, 488, 492, 711, 954, 991, 1029, 1030 und 1111. Das hieraus gebildete 
Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 1,6 ha. Die derzeitige Nutzungsstruktur der Grundstücke setzt 
sich aus Wohnnutzung im nördlichen Bereich und gewerblich genutzten Strukturen im südlichen Be-
reich des Plangebietes zusammen. Das Gebiet wird nördlich und östlich von der Bahnlinie Viersen-
Venlo, im Süden von der Freiheitsstraße und im Westen von der Bendstraße begrenzt. Die genaue 
Abgrenzung des Plangebietes ist aus dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes gehört eine Entwurfsbegründung gemäß § 2a Baugesetzbuch 
(BauGB).  
 
Ziel und Zweck der Planung: 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 „Freiheitsstraße / Bendstraße“ ist die planungs-
rechtliche Sicherung und Entwicklung des Zentralen Versorgungsbereichs der Innenstadt. Hierfür 
werden Regelungen zur Nutzungsstruktur getroffen und die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen 
eingeschränkt. 
 
Planverfahren 
Das Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 148 "Freiheitsstraße / Bendstraße" in 
Viersen erfolgt auf der Grundlage des § 9 Abs. 2a BauGB in Verbindung mit den Bestimmungen des 
§ 13 BauGB durch Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Auslegung des Planentwurfs für die Dauer 
eines Monats (mind. von 30 Tagen) sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durch Beteiligung innerhalb einer Frist von mindestens 30 Tagen. 
Die Erstellung einer Umweltprüfung (gem. § 2 Abs. 4 BauGB), eines Umweltberichts (gem. § 2a 
BauGB) und eine zusammenfassende Erklärung (gem. § 6a Abs. 1 und 10a Abs. 1 BauGB) sind im Zuge 
des vereinfachten Planverfahrens nicht erforderlich. 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit 
§§ 2 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juli 2023 (BGBI. I Nr. 221) und des § 89 
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV. 
NRW. S. 1086). 
 
Aufgrund des Beschlusses liegt der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 148 "Freiheitsstraße / Bends-
traße" einschließlich Begründung im Fachbereich 60 Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23 - 29, 
41747 Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgenden Dienststunden, öffentlich aus: 
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montags bis donnerstags  von 08:00 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
freitags    von 08:00 - 12:30 Uhr 
 
 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit 
 

vom 21.11.2023 bis einschließlich 21.12.2023. 
 
Die Unterlagen können zur zusätzlichen Information auch im Internet unter https://www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren/ eingesehen werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 148 
"Freiheitsstraße / Bendstraße" bei der Stadtverwaltung Viersen (bei oben genannter Adresse bzw. 
über die Emailadresse: stadtplanung@viersen.de) abgegeben werden können. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen, z.B. aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist 
der öffentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie 
die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten 
nur nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschrän-
kungsauflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 269 (Frau Meyer) 
 02162 101 187 (Frau Förtsch) 
02162 101 286 (Herr Grefen) 

 
Der von dem Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 19.09.2023 gefasste 
Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 148 "Freiheitsstraße / Bends-
traße" in Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Viersen, den 03.11.2023 
 
 
gez. 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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999/2023 Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Viersen über Viersen über 

einen Mandatsverlust im Integrationsrat der Stadt Viersen 

 
Herr Jonas Hopp hat durch Beschluss des Integrationsrates vom 25.05.2023 aufgrund Wegzuges aus 
dem Wahlgebiet seinen Sitz im Integrationsrat der Stadt Viersen als persönlicher Stellvertreter von 
dem Einzelbewerber Herrn Furkan Er verloren. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann innerhalb eines Monats vom Tage der Veröffentlichung 
ab nach §§ 39 Absatz 1, 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz jede/r Wahlberechtigte des Waldgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Wählergruppen und Vereine, die an der Wahl teil 
genommen haben sowie die Aufsichtsbehörde  Einspruch bei der Bürgermeisterin als Wahlleiterin, 
Rathausmarkt 1, 41747 Viersen, einlegen, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit des Man-
datsverlusts für erforderlich halten. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären. 
 
Viersen, den 02.11.2023 
 
Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin 
gez. 
Anemüller 
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1000/2023 Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Viersen über die Ersatzbe-

stimmung für ein Mitglied des Integrationsrates 

 
Herr Özgür Öztürk hat durch Beschluss des Integrationsrates vom 25.05.2023 aufgrund Wegzuges aus 
dem Wahlgebiet seinen Sitz im Integrationsrat der Stadt Viersen verloren. 
 
Für ihn wird aus der Reserveliste der Interkulturellen Liste (interk) Frau Emine Akgül, 41748 Viersen 
als Nachfolgerin in die Vertretung nachrücken. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann innerhalb eines Monats vom Tage der Veröffentlichung 
ab nach §§ 39 Absatz 1, 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz jede/r Wahlberechtigte des Waldgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Wählergruppen und Vereine, die an der Wahl teil 
genommen haben sowie die Aufsichtsbehörde  Einspruch bei der Bürgermeisterin als Wahlleiterin, 
Rathausmarkt 1, 41747 Viersen, einlegen, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Ersatz-
bestimmung für erforderlich halten. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären. 
 
Viersen, den 02.11.2023 
 
Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin 
gez. 
Anemüller 
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Stadt Willich 
 

1001/2023 Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuer-Zinsbescheides des Teams 

Steuern und Gebühren für Tomasz Kozlowski 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 25.08.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Tomasz Kozlowski, zuletzt bekannte Adresse Fliederweg 8, 47877 Willich - Kassenzeichen 
01151686.6/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 26.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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1002/2023 Öffentliche Zustellung von eines Gewerbesteuerbescheides des Teams 

Steuern und Gebühren für Hans-Joachim Holtschoppen 

 
Ein Gewerbesteuerbescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 10.11.2023 
für folgende Person: 
 
Herr Hans-Joachim Holtschoppen, zuletzt bekannte Adresse Zuger Straße 36, 6318 Walchwil, Schweiz 
- Kassenzeichen 01152435.4/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 03.11.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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1003/2023 Öffentliche Zustellung von eines Bescheides des Teams Steuern und Ge-

bühren für Hans-Joachim Holtschoppen 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 10.11.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Hans-Joachim Holtschoppen, zuletzt bekannte Adresse Zuger Straße 36, 6318 Walchwil, Schweiz 
- Kassenzeichen 01152435.4/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 03.11.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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1004/2023 Bekanntmachung zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 

Versickerungsmaßnahme im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024-2023 

durch die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Willich gem. § 4 i.V. m. §§ 72 ff  
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfg/NW) 

 
 
 
 

 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung zu einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
 

Aktenzeichen: 61.g27-7.-2019-3           Düren, 25.10.2023 
 
 

Bekanntmachung zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der Versickerungsmaßnahme 
im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024-2023 durch die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 

50935 Köln 
 

nach § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG NRW und § 3 PlanSiG  
Auf Grundlage der §§ 8 und 9 WHG i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wurde durch den Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 25.10.2023 
(Az. 61.g27-7-2019-3) der Wasserrechtsantrag der RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln vom 
28.Juli 2022 für die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach für den 
Zeitraum 2024 bis 2030 zugelassen. Die wasserrechtliche Erlaubnis enthält Nebenbestimmungen, die 
über die in den ausgelegten Antragsunterlagen dargestellten Schutzvorkehrungen hinausgehen. Zu-
dem wurde in der wasserrechtlichen Erlaubnis über die im Verfahren erhobenen Einwendungen ent-
schieden.  
Das Vorhaben umfasst die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach mit 
einer maximal zulässigen Versickerungsmenge von bis zu 35 Mio. m³/a, die dem Ausgleich des Sümp-
fungseinflusses des Tagebaus Garzweiler II dienen. Zudem wird die kurzeitige mechanische/hydrauli-
sche Regenerierung der Versickerungsanlagen erlaubt. 
In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Die Auswirkungen 
der Maßnahmen auf die Umwelt wurden bei den fachgesetzlichen Entscheidungen berücksichtigt.  
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Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des Antrags stehen in der Zeit vom 
20.11.2023 bis zum 04.12.2023 (einschließlich) auf der Internetseite des Bezirksregierung Arnsberg 
unter  

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
sowie auf der Website des zentralen Portals Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen 
(§ 20 UVPG) 

www.uvp-verbund.de/nw  
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 
Zudem erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung in den Kommunen 

• Erkelenz, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Mönchengladbach, Viersen, Willich 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des Was-
serrechtsantrags im Zeitraum vom 20.11.2023 bis zum 04.12.2023 an dem nachstehend genannten 
Ort einzusehen: 

• bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Josef-Schregel-
Straße 21, 52349 Düren 

 
Die Veröffentlichung im Internet ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die Auslegung der Unterlagen. 
Maßgeblich sind die im Internet veröffentlichen Unterlagen. 
Die Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen bei der Bezirksregierung Arnsberg ist nach vorheriger 
Terminvereinbarung während der Dienstzeiten möglich. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich 
bitte an die 

• Bezirksregierung Arnsberg unter den Telefonnummern 02931-82 6419 oder 02931-82 6431 
montags bis donnerstags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr & 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

freitags 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden wor-
den ist zugestellt. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Betrof-
fenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die wasserrechtliche Erlaubnis von den Betroffenen und 
von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der  

Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 
52349 Düren 

 
 

angefordert werden. 
Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnis lautet: 
Im Einvernehmen mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf ergeht folgen-
der Bescheid: 
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Der RWE Power AG in Köln und ihren Rechtsnachfolgern wird für den Tagebau Garzweiler II auf Antrag 
vom 28.07.2022 – 61.g27-7-2019-3 – in Verbindung mit der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Sümp-
fung des Tagebaus Garzweiler II vom 30.10.1998 – 61.g27-7-1-2 – mit dem II. Nachtrag vom 
14.07.2004 sowie dem Ergänzungspapier vom 31.03.2023 und unbeschadet der Rechte Dritter die 
widerrufliche 

 

wasserrechtliche Erlaubnis 

 

erteilt, zum Ausgleich für die Sümpfungseinflüsse des Tagebaus Garzweiler II aufbereitetes Sümp-
fungswasser unmittelbar in den Grundwasserkörper innerhalb der in Anlage 1 zu diesem Bescheid 
festgelegten Bereiche mittels Versickerungsschlitzen, Versickerungsbrunnen und Infiltrationslanzen 
zu infiltrieren. 
 
Die maximal zulässige Versickerungsmenge beträgt 35 Mio. m³/a. 
 
Im Übrigen wird der Antrag hinsichtlich der darüberhinausgehend beantragten Versickerungsmenge 
abgelehnt. 
 
Die Infiltrationsmaßnahmen sind so zu betreiben, dass eine ausreichende Stützung der großräumig 
miteinander vernetzten Feuchtgebiete bzw. grundwasserabhängigen Feuchtgebiete im Bereich 
Niers/Trietbach erfolgt. 
 
Darüber hinaus wird unbeschadet der Rechte Dritter die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis er-
teilt, das bei der mechanischen/hydraulischen Regenerierung der Versickerungsanlagen anfallende 
Wasser bis zu einer Höchstmenge von 0,04 m³/s kurzzeitig zu fördern und bis zu 190 m³/2h dieser 
Wässer über vorhandene oder eigens zu diesem Zweck zu erstellende Sickerelemente in den oberen 
Grundwasserleiter zu versickern.  
 
Wesentliche Rechtsgrundlagen  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – vom 31.07.2009 (BGBI I S.2585), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr.5) geändert worden ist, §§ 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 27 ff und 47 ff 

• Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 (GV.NW.1995 S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) 

• Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage Verzeichnis An-
hang II, lfd. Nr.2 Wasserrecht jeweils in der zurzeit geltenden Fassung 

• Verwaltungsverfahrengesetz NRW § 17, 73, 74 
• Planungssicherstellungsgesetz § 2, 3, 4, 5 
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• §§ 18, 19, 20, 21 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
18. März 2021 (BGBI. I. S.540) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6)  

• §§13-17, § 19, §§ 23-30, §§ 33-34, §§ 44,45 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I. S.2240) 

• §§ 30-33, §§ 36-42, § 53 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (GebG. 
NRW) in der Fassung vom 23.08.1999 (GV.NRW. 1999 S. 524) 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils aktuellen Fassung angewendet worden. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster (Postanschrift: 
Postfach 63 09, 48033 Münster) erhoben werden. Sie ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht ein-
zureichen. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Hinweis: 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Do-
kument übermittelt werden.  
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, 
denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung 
steht.  
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung 
mittels Schriftform zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzu-
reichen.  
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

http://www.justiz.de/
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Für die Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen technischen Voraussetzungen un-
ter http://www.egvp.de aufgeführt. 
 
Im Auftrag: 
gez.  
Maximilian Jeglorz 
 
 
 
Willich, den 30.10.2023 
In Vertretung 
 
gez.  
Nachtwey 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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1005/2023 Bebauungsplan Nr. 44 S – Korschenbroicher Str. / Willicher Str. – 1. ver-

einfachte Änderung 

hier: Satzungsbeschluss, Bekanntmachungsanordnung und Inkrafttreten des Bebau-

ungsplans 

 
Der Rat der Stadt Willich hat in der Sitzung am 25.10.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat der Stadt Willich beschließt einstimmig, den Bebauungsplan Nr. 44 S – Korschenbroicher 
Straße/Willicher Straße -, 1. Vereinfachte Änderung mit seinem Textteil und seiner Begründung als 
Satzung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 184) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes G vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490).  
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die für diesen Planbereich zurzeit geltenden zeich-
nerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 44 S - Korschenbroicher Straße/Willicher Straße -
aufgehoben. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgend abgedruckten Planskizze ersichtlich. 
 

 
 

 
Das Plangebiet wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 

• im Norden von dem landwirtschaftlich genutzten Flurstück 360, Flur 27, 
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• im Osten von den landwirtschaftlich genutzten Flurstücken 266 und 267, Flur 27, 
• im Süden von den nördlichen Grundstücksgrenzen der Bebauung Picassoweg, 
• im Westen von der Willicher Straße. 

 
Allgemeines Planungsziel ist Anpassung des geplanten Kreisverkehrs Korschenbroicher 
Straße/Willicher Straße an die aktuelle Ausbauplanung. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Willich als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 44 S – Korschenbroicher 
Straße / Willicher Str –. 1. vereinfachte Änderung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan kann ab sofort mit seiner Begründung, der zusammenfassenden Erklärung sowie 
den verwendeten Normen im Geschäftsbereich Stadtplanung der Stadt Willich, Technisches Rathaus, 
Rothweg 2 in Willich-Neersen, Zimmer 006 während der Dienststunden (montags bis freitags von 8.30 
- 12.30 Uhr, mittwochs zusätzlich von 14.00 - 17.00 Uhr) eingesehen werden. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
Ferner sind die Unterlagen auch im Internet über das Landesportal unter https://www.bauleitpla-
nung.nrw.de oder unter https://www.stadt-willich.de/stadtplanung verfügbar. 
 
 
Hinweise 
Es wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen: 
 

1. Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie 

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Stadt Willich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.  

 
2. Nach § 7 Abs. 6 GO NRW kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
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3. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 

von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
 
Willich, 30.10.2023 
 
 
 
(Pakusch) 
Bürgermeister 
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1006/2023 Bebauungsplan Nr. 93 W – Korschenbroicher Straße / Hülsdonkstraße – 

hier: Erneuter Auslegungsbeschluss 

 
Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat in der Sitzung am 24.10.2023 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
„Der Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung, auf Grundlage des vorliegenden Bebauungspla-
nentwurfes Nr. 93 W - Korschenbroicher Straße/Hülsdonkstraße - die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. Nr. 184) erneut durchzuführen. Par-
allel zur Auslegung soll die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt werden.“ 
 
Der künftige Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgend abgedruckten Planskizze 
ersichtlich. 

 
 

Das Plangebiet liegt westlich des Willicher Ortskerns in der Flur 24, Gemarkung Willich. Es wird im 
Wesentlichen wie folgt begrenzt: 

• im Norden von dem Flurstück 1169, Flur 24, Gemarkung Willich, 
• im Osten von den seitlichen Grundstücksgrenzen der Bebauung Hülsdonkstraße 74, 74 a und 

74 b, 
• im Süden von der Bebauung entlang der Hülsdonkstraße, 
•  im Westen von der Korschenbroicher Straße. 
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Allgemeines Planungsziel ist die Schaffung von Wohnraum. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 93 W – Korschenbroicher Straße / Hülsdonkstraße – wird auf Grundlage des 
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gemäß 
§ 13a Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4, dem 
Umweltbericht nach § 2a sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Aufgrund des Auslegungsbeschlusses wird der Bebauungsplanentwurf mit Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit von 
 

Freitag, 10.11.2023 – Montag, 11.12.2023 
 
im Internet veröffentlicht unter: 

 
https://www.stadt-willich.de/leben-willich/planen-bauen-wohnen/stadtplanung/aktuelle-planung 

 
Zusätzlich liegen alle Unterlagen der Auslegung im oben genannten Zeitraum während der allgemei-
nen Öffnungszeiten des Rathauses 
 

im Geschäftsbereich Stadtplanung der Stadt Willich, 
Technisches Rathaus, Rothweg 2, in 47877 Willich 

 
im Foyer des Erdgeschosses (vor den Räumen 015, 016, 017) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Der Bebauungsplanentwurf wird so angebracht, dass er auch bereits von außen gut einsehbar ist. Die 
vollständigen Unterlagen sind dann im Foyer einzusehen. 
 
Zu folgenden Zeiten stehen Ihnen die AnsprechpartnerInnen des Geschäftsbereiches Stadtplanung 
auch vor Ort zur Verfügung: 
 
Montags bis freitags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
zusätzlich mittwochs von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
und nach telefonischer Terminabstimmung. 
 
Für Rückfragen und persönliche Einzelgespräche zu den ausliegenden Unterlagen können Sie sich 
gerne telefonisch an den zuständigen Planer Herrn Hoffmann unter 02154-949 265 wenden. 
 
Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen zu den im Bebauungs-
planentwurf vorgesehenen Festsetzungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der o.g. 
Dienststelle abgegeben werden. Stellungnahmen können darüber hinaus auch per E-Mail an stadt-
planung@stadt-willich.de gesendet werden. 
 
Über Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Willich. 

https://www.stadt-willich.de/leben-willich/planen-bauen-wohnen/stadtplanung/aktuelle-planung
mailto:stadtplanung@stadt-willich.de
mailto:stadtplanung@stadt-willich.de
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Plan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Willich, 30.10.2023 
 
 
gez. 
(Pakusch) 
Bügermeister 
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Sonstige 
 

1007/2023 Satzung der Jagdgenossenschaft Vorst/Kehn vom 26.04.2023 

 
Die Satzung der Jagdgenossenschaft Vorst/Kehn vom 26.04.2023 wurde vom Kreis Viersen geneh-
migt und liegt vom 13.11.23 bis zum 27.11.23 im Rathaus der Stadt Tönisvorst zur Einsicht aus. 
  



Nr. 30/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 134 

1008/2023 Schwalmtalwerke AöR: Verlängerung der Eichfrist 

 
Im Oktober diesen Jahres wurde die Eichfrist der Funkwasserzähler mit dem Eichablaufjahr 2023 um 
3 Jahre verlängert. 
(Bescheid vom 10.10.2023, Aktenzeichen 5429-1).  
Die Eichfrist läuft am 31.12.2026 ab. 
 
Sowohl die Liste der betroffenen Zähler als auch die Verfügung zur Verlängerung der Eichfrist nach 
§ 35 Mess- und Eichverordnung vom 10.10.2023 sind auf unserer Homepage www.schwalmtal-
werke.de veröffentlicht. 
 
  

http://www.schwalmtalwerke.de/
http://www.schwalmtalwerke.de/
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1009/2023 Hinweis auf die Bekanntmachung der Linksniederrheinischen Entwässe-

rungs-Genossenschaft - LINEG - über die Tagesordnung für die 112. Genossen-

schaftsversammlung am 07.12.2023 

 
Die Bekanntmachung der LINEG inkl. Tagesordnung kann auf der Internetseite der LINEG unter 
www.lineg.de vom 15.11.2023 - 07.12.2023 eingesehen werden.  
 
 
gez. Kraska 
Vorstand der LINEG 
Friedrich-Heinrich-Allee 64 
47475 Kamp-Lintfort 
  

http://www.lineg.de/
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1010/2023 Sparkasse Krefeld: Kraftloserklärung einer Sparurkunde 

 
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 09.08.2023 sind an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestellten 
Sparkassenbuch 
 
Nr. 3100620685 
 
keine Rechte geltend gemacht worden. 
 
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeri-
ums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.  
 
Krefeld, den 09.11.2023 
Sparkasse Krefeld 
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